
Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer 
(Wirtschaftsprüferordnung) 

 
Vom 24. Juli 1961 (BGBl. I S. 1049) 

unter Berücksichtigung der Änderungen durch 
 

Artikel 12 Nr. 4 des Gesetzes zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichtsverfassungs- 
gesetzes (StPÄG) vom 19. Dezember 1964 (BGBl. I S. 1067), 

 
Artikel 61 des Einführungsgesetzes zum Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 

(EGOWiG) vom 24. Mai 1968 (BGBl. I S. 503), 
 

Artikel 14 Abs. 1 des Gesetzes zur Änderung von Kostenermächtigungen, sozialversicherungs- 
Rechtlichen und anderen Vorschriften (Kostenermächtigungs-Änderungsgesetz) 

vom 23. Juni 1970 (BGBl. I S. 805), 
 

Artikel 172 des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) 
vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), 

 
Artikel 14 des Gesetzes zur Ergänzung des Ersten Gesetzes zur Reform des Strafverfahrensrechts 

vom 20. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3686), 
 

das Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung und anderer Gesetze 
vom 20. August 1975 (BGBl. I S. 2258), 

 
Artikel 3 Abs. 2 des Gesetzes zur Bereinigung wirtschaftsrechtlicher Vorschriften  

vom 27. Februar 1985 (BGBl. I S. 457), 
 

Artikel 6 des Gesetzes zur Durchführung der Vierten, Siebenten und Achten Richtlinie 
des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung des Gesellschaftsrechts 

(Bilanzrichtlinien-Gesetz – BiRiLiG –) vom 19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355), 
 

Artikel 16 des Ersten Gesetzes zur Bereinigung des Verwaltungsverfahrensrechts  
vom 18. Februar 1986 (BGBl. I S. 265), 

 
Artikel 6 des Ersten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 24. April 1986 (BGBl. I S. 560), 

 
das Zweite Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 20. Juli 1990 (BGBl. I S. 1462), 

 
Anlage I, Kapitel V, Sachgebiet B, Abschnitt II des Gesetzes zu dem Vertrag vom 31. August 1990 zwi-

schen  
der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der  

Einheit Deutschlands – Einigungsvertragsgesetz – und der Vereinbarung vom 18. September 1990  
vom 23. September 1990 (BGBl. II S. 885), 

 
Art. 8 Abs. 9 des Rechtspflege-Vereinfachungsgesetz vom 17. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2847), 

 
Art. 50 des Gesetzes zur Ausführung des Abkommens vom 2. Mai 1992 über den Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR-Ausführungsgesetz) vom 27. April 1993 (BGBl. I S. 512), 
 

das Dritte Gesetz zur Änderung der Wirtschaftsprüferordnung vom 15. Juli 1994 (BGBl. I S. 1569), 
 

Art. 8 des Gesetzes zur Schaffung von Partnerschaftsgesellschaften und zur Änderung anderer Gesetze  
vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1747), 

 
das Gesetz zu dem Übereinkommen vom 15. April 194 zur Errichtung der Welthandelsorganisation 
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und zur Änderung anderer Gesetze vom 30. August 1994 (BGBl. II S. 1438), 
 

das Einführungsgesetz zur Insolvenzordnung (EG-InsO) vom 5. Oktober 1994 (BGBl. I S. 2911), 
 

Art. 7 des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) vom 27. April 
1998 (BGBl. I S. 786),  

 
das Dritte Gesetz zur Änderung der Bundesnotarordnung und anderer Gesetze vom 31. August 1998 

(BGBl. I S. 2585),  
 

das Gesetz zur Änderung der Bundesanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und anderer Gesetze 
vom 31. August 1998 (BGBl. I S. 2600), 

 
das Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates der Europäischen Union zur Änderung der Bilanz- 
und Konzernbilanzrichtlinien hinsichtlich ihres Anwendungsbereiches (90/605/EWG), zur Verbesserung 
der Offenlegung von Jahresabschlüssen und zur Änderung anderer handelsrechtlicher Bestimmungen 

(Kapitalgesellschaften- und Co.- Richtlinie-Gesetz - KapCoRiLiG) vom 24. Februar 2000 (BGBl. I S. 154), 
 

Gesetz zur Änderung von Vorschriften über die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferord-
nungs-Änderungsgesetz - WPOÄG) vom 19. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1769),  

 
Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: Lebenspartnerschaf-

ten vom 16. Februar 2001 (BGBl. I S. 266),  
 

Gesetz zur Anpassung bilanzrechtlicher Bestimmungen an die Einführung des Euro, zur Erleichterung der 
Publizität für Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen sowie zur Einführung einer Qualitätskon-
trolle für genossenschaftliche Prüfungsverbände (Euro-Bilanzgesetz - EuroBilG) vom 14. Dezember 2001 

(BGBl. I S. 3414). 
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Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
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(1) 1Wirtschaftsprüfer ist, wer als solcher öffentlich bestellt ist. 2Die Bestellung setzt den 
Nachweis der persönlichen und fachlichen Eignung im Zulassungs- und Prüfungsverfah-
ren voraus.  

(2) 1Der Wirtschaftsprüfer übt einen freien Beruf aus. 2Seine Tätigkeit ist kein Gewerbe.  

(3) 1Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bedürfen der Anerkennung. 2Die Anerkennung 
setzt den Nachweis voraus, daß die Gesellschaft von Wirtschaftsprüfern verantwortlich 
geführt wird. 

 § 2 

Inhalt der Tätigkeit 

(1) Wirtschaftsprüfer haben die berufliche Aufgabe, betriebswirtschaftliche Prüfungen, 
insbesondere solche von Jahresabschlüssen wirtschaftlicher Unternehmen, durchzufüh-
ren und Bestätigungsvermerke über die Vornahme und das Ergebnis solcher Prüfungen 
zu erteilen. 

(2) Wirtschaftsprüfer sind befugt, ihre Auftraggeber in steuerlichen Angelegenheiten 
nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften zu beraten und zu vertreten. 

(3) Wirtschaftsprüfer sind weiter befugt 

1. unter Berufung auf ihren Berufseid auf den Gebieten der wirtschaftlichen Betriebs-
führung als Sachverständige aufzutreten; 

2. in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu beraten und fremde Interessen zu wahren; 

3. zur treuhänderischen Verwaltung. 

§ 3 

Berufliche Niederlassung 
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(1) 1Wirtschaftsprüfer haben innerhalb von sechs Monaten nach der Bestellung eine 
berufliche Niederlassung zu begründen und eine solche zu unterhalten. 2Berufliche Nie-
derlassung eines selbständigen Wirtschaftsprüfers ist die eigene Praxis, von der aus er 
seinen Beruf überwiegend ausübt. 3Als berufliche Niederlassung eines ausschließlich 
nach § 43a Abs. 1 angestellten Wirtschaftsprüfers gilt die Niederlassung, von der aus er 
seinen Beruf überwiegend ausübt. 

(2) Bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist Sitz der Hauptniederlassung der Sitz der 
Gesellschaft. 

(3) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dürfen Zweigniederlassun-
gen nach den Vorschriften dieses Gesetzes begründen. 

§ 4 

Wirtschaftsprüferkammer 

(1) 1Zur Erfüllung der beruflichen Selbstverwaltungsaufgaben wird eine Kammer der 
Wirtschaftsprüfer gebildet. 2Sie führt die Bezeichnung „Wirtschaftsprüferkammer“.  

(2) 1Die Wirtschaftsprüferkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. 2Ihr 
Sitz bestimmt sich nach ihrer Satzung. 

(3) Die Wirtschaftsprüferkammer kann Landesgeschäftsstellen errichten. 

Zweiter Teil 

Voraussetzungen für die Berufsausübung 

Erster Abschnitt 

Zulassung zur Prüfung. Delegationsermächtigung 

§ 5 
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Zulassungsausschuß 

(1) 1Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet ein Zulassungsausschuß, der bei der 
für die Wirtschaft zuständigen obersten Landesbehörde (oberste Landesbehörde) gebil-
det wird. 2Mehrere Länder können bei einer obersten Landesbehörde einen gemeinsa-
men Zulassungsausschuß bilden. 

(2) Dem Zulassungsausschuß gehören als Mitglieder an  

ein Vertreter der obersten Landesbehörde als Vorsitzer, 
ein Vertreter der Wirtschaft, 
zwei Wirtschaftsprüfer. 

(3) Der Ausschuß ist beschlußfähig, wenn mindestens der Vorsitzer, ein Vertreter der 
Wirtschaft und ein Wirtschaftsprüfer anwesend sind.  

(4) Auf Vorschlag des Vorsitzers beschließt der Zulassungsausschuß schriftlich, wenn 
kein Ausschußmitglied widerspricht. 

(5) 1Der Ausschuß entscheidet mit Stimmenmehrheit. 2Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzers. 3Ablehnungen sind zu begründen und mit Rechtsmittel-
belehrung zu versehen. 4Bereitet die Entscheidung keine besonderen Schwierigkeiten, 
kann der Vorsitzer über die Zulassung zur Prüfung allein entscheiden.  

(6) 1Die Mitglieder des Zulassungsausschusses haben über die ihnen bei ihrer Tätigkeit 
bekanntgewordenen Tatsachen Verschwiegenheit zu bewahren. 2Sie sind bei erstmali-
ger Berufung auf gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu verpflichten, soweit 
sie nicht Beamte sind.  

§ 6 

Berufung der Mitglieder des Zulassungsausschusses 

(1) 1Die Mitglieder des Zulassungsausschusses werden von der obersten Landesbe-
hörde berufen. 2Für jedes Mitglied ist wenigstens ein Stellvertreter zu berufen. 3Die Mit-
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glieder und ihre Stellvertreter sind in der Regel für die Dauer von fünf Jahren zu berufen. 
4Die Berufung kann aus wichtigem Grunde zurückgenommen werden. 

(2) 1Vorschläge für die Vertreter der Wirtschaft sind von der am Ort der obersten Lan-
desbehörde bestehenden Industrie- und Handelskammer, bei gemeinsamen Zulas-
sungsausschüssen mehrerer Länder von der von den Ländern bestimmten Industrie- 
und Handelskammer zu machen. 2Vorschläge für die Wirtschaftsprüfer sind von der 
Wirtschaftsprüferkammer einzureichen. 3Die oberste Landesbehörde kann verlangen, 
daß wiederholt Vorschläge eingereicht werden. 4Sie ist an die Vorschläge nicht gebun-
den. 

§ 7 

Antrag auf Zulassung zur Prüfung 

(1) 1Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung ist an den Zulassungsausschuß zu richten, 
in dessen Bereich der Bewerber seine Haupt- oder einzige Wohnung hat. 2Hat der Be-
werber im Geltungsbereich dieses Gesetzes keine Wohnung, so ist der Zulassung-
sausschuß zuständig, der bei der obersten Landesbehörde des Landes gebildet ist, in 
dem die Wirtschaftsprüferkammer ihren Sitz hat.  

(2) Zu dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung und zu den diesem beizufügenden Unter-
lagen können gutachtliche Äußerungen der Wirtschaftsprüferkammer eingeholt werden. 

§ 8 

Voraussetzungen für die Zulassung (Vorbildung) 

(1) 1Die Zulassung setzt voraus, daß der Bewerber den Abschluß eines wirtschaftswis-
senschaftlichen, rechtswissenschaftlichen, technischen oder landwirtschaftlichen Uni-
versitätsstudiums oder eines anderen Universitätsstudiums mit wirtschaftswissenschaft-
licher Ausrichtung nachweist. 2Hat der Bewerber ein Universitätsstudium mit einem Ba-
chelor- oder Bakkalaureusgrad im Sinne des § 19 Abs. 2 des Hochschulrahmengeset-
zes abgeschlossen, findet Absatz 2 Nr. 3 erster Halbsatz entsprechende Anwendung. 
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(2) Auf den Nachweis des abgeschlossenen Universitätsstudiums kann verzichtet wer-
den, 

1. wenn der Bewerber den Abschluß eines wirtschaftswissenschaftlichen oder anderen 
Studiums mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung an einer Fachhochschule 
mit einem Master- oder Magistergrad gemäß § 19 Abs. 3 des Hochschulrahmenge-
setzes nachweist; 

2. wenn der Bewerber sich in mindestens zehnjähriger Tätigkeit als Mitarbeiter eines 
Wirtschaftsprüfers, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eines vereidigten Buch-
prüfers, einer Buchprüfungsgesellschaft, eines genossenschaftlichen Prüfungsver-
bandes oder der Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder einer 
überörtlichen Prüfungseinrichtung für Körperschaften und Anstalten des öffentlichen 
Rechts bewährt hat;  

3. wenn der Bewerber den Abschluß eines wirtschaftwissenschaftlichen oder anderen 
Studiums mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung an einer Fachhochschule 
oder an einer gleichrangigen Bildungseinrichtung nachweist und sich in mindestens 
sechsjähriger Tätigkeit als Mitarbeiter einer der in Nummer 2 genannten Stellen be-
währt hat; den Studienbestimmungen oder Studienzulassungsbestimmungen ent-
sprechende Praxissemester oder Berufspraktika sind mit höchstens einem Jahr auf 
die nach dem ersten Halbsatz erforderliche mindestens sechsjährige berufliche Tä-
tigkeit anzurechnen, sofern es sich nicht um staatliche Fachhochschulen mit Ausbil-
dungsgängen handelt, die ausschließlich auf den öffentlichen Dienst ausgerichtet 
sind; 

4. wenn der Bewerber mindestens fünf Jahre den Beruf als vereidigter Buchprüfer oder 
Steuerberater ausgeübt hat. 

(3) Das Studium gemäß Absatz 1 und Absatz 2 Nr. 1 und 3 muß der Bewerber grund-
sätzlich im Geltungsbereich dieses Gesetzes abgeschlossen haben; hat er es außerhalb 
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes abgeschlossen, so muß das Abschlußzeugnis 
gleichwertig sein. 

§ 9 
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Voraussetzungen für die Zulassung (Prüfungstätigkeit) 

(1) 1Die Zulassung setzt voraus, daß der Bewerber eine für die Ausübung des Berufes 
genügende praktische Ausbildung erhalten hat, insbesondere wenigstens drei Jahre 
Prüfungstätigkeit nachweist, wobei 

1. im Falle des § 8 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 und 3 die Prüfungstätigkeit nach Absatz 4 nach 
Abschluß des entsprechenden Studiums abgeleistet werden muß; 

2. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 2 die Prüfungstätigkeit nach den Absätzen 2 und 4 nach 
dem fünften Jahr der Mitarbeit abgeleistet werden muß; 

3. im Falle des § 8 Abs. 2 Nr. 4 die Prüfungstätigkeit nach Absatz 4 während oder nach 
der beruflichen Tätigkeit als vereidigter Buchprüfer oder Steuerberater abgeleistet 
werden muß. 

2Der Nachweis der Prüfungstätigkeit entfällt für Bewerber, die seit mindestens fünfzehn 
Jahren den Beruf als Steuerberater oder vereidigter Buchprüfer ausgeübt haben; dabei 
sind bis zu zehn Jahre Berufstätigkeit als Steuerbevollmächtigter anzurechnen. 3Das 
Erfordernis der Prüfungstätigkeit ist erfüllt, wenn der Bewerber nachweislich in fremden 
Unternehmen materielle Buch- und Bilanzprüfungen nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen durchgeführt hat. 4Als fremd gilt ein Unternehmen, dem der Bewerber we-
der als Leiter noch als Angestellter angehört hat. 

(2) Die Prüfungstätigkeit muß in eigener Praxis oder als Mitarbeiter einer auf dem Ge-
biete des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhandwesens tätigen Person oder Gesell-
schaft, in einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, einer Prüfungsstelle eines 
Sparkassen- und Giroverbandes oder einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für Kör-
perschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts ausgeübt worden sein. 

(3) 1Eine Tätigkeit als Revisor in größeren Unternehmen oder als Steuerberater oder 
eine mit der Prüfungstätigkeit (§ 2 Abs. 1) in Zusammenhang stehende Tätigkeit bei der 
Wirtschaftsprüferkammer oder bei einer Personenvereinigung nach § 43 a Abs. 4 Nr. 4 
kann bis zur Höchstdauer von einem Jahr auf die Prüfungstätigkeit angerechnet werden. 
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2Dasselbe gilt für Prüfer im öffentlichen Dienst, sofern der Bewerber nachweislich selb-
ständig Prüfungen von größeren Betrieben durchgeführt hat. 

(4) 1Von seiner gesamten Prüfungstätigkeit muß der Bewerber wenigstens während der 
Dauer zweier Jahre bei einem Wirtschaftsprüfer, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
einem vereidigten Buchprüfer, einer Buchprüfungsgesellschaft oder einem genossen-
schaftlichen Prüfungsverband, bei dem ein Wirtschaftsprüfer tätig ist, an Abschlußprü-
fungen teilgenommen und bei der Abfassung der Prüfungsberichte mitgewirkt haben. 
2Er soll während dieser Zeit an gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen teilgenommen 
und bei der Abfassung der Prüfungsberichte hierüber mitgewirkt haben. 

(5) Für Bewerber, die ihre fachliche Ausbildung in der Prüfungsstelle eines Sparkassen- 
und Giroverbandes oder in einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für Körperschaften 
und Anstalten des öffentlichen Rechts erworben haben, gilt die zweijährige Prüfungstä-
tigkeit in einer Prüfungsstelle eines Sparkassen- und Giroverbandes oder in einer über-
örtlichen Prüfungseinrichtung für Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, 
in denen ein Wirtschaftsprüfer tätig ist, als Prüfungstätigkeit nach Absatz 4. 

§ 10 

Versagung der Zulassung 

(1) Die Zulassung zur Prüfung ist zu versagen, wenn 

1. der Bewerber infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung 
öffentlicher Ämter nicht besitzt; 

2. der Bewerber sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das die Ausschließung 
aus dem Beruf rechtfertigen würde; 

3. der Bewerber infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche seiner geis-
tigen Kräfte oder wegen einer Sucht nicht nur vorübergehend unfähig ist, den Beruf 
des Wirtschaftsprüfers ordnungsgemäß auszuüben; 
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4. der Bewerber sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet. 

(2) Die Zulassung zur Prüfung kann versagt werden, wenn der Bewerber sich so verhal-
ten hat, daß die Besorgnis begründet ist, er werde den Berufspflichten als Wirtschafts-
prüfer nicht genügen. 

§ 10a 

Ärztliches Gutachten im Zulassungsverfahren 

(1) 1Wenn es zur Entscheidung über den Versagungsgrund des § 10 Abs. 1 Nr. 3 erfor-
derlich ist, gibt der Zulassungsausschuß dem Bewerber auf, innerhalb einer bestimmten, 
angemessenen Frist das Gutachten eines bestimmten Arztes über seinen Gesundheits-
zustand vorzulegen. 2Das Gutachten muß auf einer Untersuchung und, wenn dies ein 
Amtsarzt für notwendig hält, auch auf einer klinischen Beobachtung des Bewerbers be-
ruhen. 3Die Kosten des Gutachtens hat der Bewerber zu tragen. 

(2) 1Anordnungen nach Absatz 1 sind mit Gründen zu versehen und dem Bewerber zu-
zustellen. 2Gegen sie kann der Bewerber innerhalb eines Monats nach der Zustellung 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen.  

(3) Kommt der Bewerber ohne zureichenden Grund der Anordnung des Zulassungs-
ausschusses nicht nach, gilt der Antrag auf Zulassung als zurückgenommen. 

§ 11 

Rücknahme und Widerruf der Zulassung 

1Werden vor vollendeter Prüfung Tatsachen im Sinne des § 10 Abs. 1 bekannt, so hat 
der Zulassungsausschuß nach Anhörung des Bewerbers die Zulassung zurückzuneh-
men oder zu widerrufen. 2Werden Tatsachen im Sinne des § 10 Abs. 2 bekannt, so kann 
er nach Anhörung des Bewerbers die Zulassung zurücknehmen oder widerrufen. 

§ 11a 
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Delegationsermächtigung 

 
1Die oberste Landesbehörde kann die ihr nach diesem Abschnitt und der hierzu nach § 

14 erlassenen Rechtsverordnung obliegenden Aufgaben auf eine andere öffentliche 

Stelle übertragen und dabei vorsehen, daß auch Angehörige dieser Stelle als Vorsitzer 

des Zulassungsausschusses berufen werden. 2Hat die oberste Landesbehörde von ihrer 

Delegationsbefugnis Gebrauch gemacht, hat die andere Stelle auch die sich aus den §§ 

14a Abs. 1 und 36a ergebenden Rechte und Pflichten. 

 

Zweiter Abschnitt 

Prüfung. Delegationsermächtigung 

§ 12 

Prüfungsausschuß und Gliederung der Prüfung 

(1) 1Zugelassene Bewerber legen die Prüfung als Wirtschaftsprüfer vor dem Prüfung-
sausschuß ab, der bei der obersten Landesbehörde eingerichtet wird. 2Mehrere Länder 
können durch Vereinbarung bei einer obersten Landesbehörde einen gemeinsamen 
Prüfungsausschuß bilden. 

(2) Die Prüfung gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. 

(3) An alle Bewerber sind ohne Rücksicht auf ihren beruflichen Werdegang gleiche An-
forderungen zu stellen. 

§ 13 

Verkürzte Prüfung für Steuerberater 
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1Steuerberater und Bewerber, die die Prüfung als Steuerberater bestanden haben, kön-
nen die Prüfung in verkürzter Form ablegen. 2Bei der Prüfung in verkürzter Form entfällt 
die schriftliche und mündliche Prüfung im Steuerrecht. 

§ 13a 

Verkürzte Prüfung für vereidigte Buchprüfer 

1Vereidigte Buchprüfer können die Prüfung in verkürzter Form ablegen. 2Bei der Prüfung 
in verkürzter Form entfällt für vereidigte Buchprüfer, die Steuerberater sind, die schriftli-
che und mündliche Prüfung im Steuerrecht, in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft, für 
vereidigte Buchprüfer, die Rechtsanwälte sind, im Wirtschaftsrecht und in Betriebswirt-
schaft und Volkswirtschaft.  

§ 14 

Einzelheiten des Prüfungsverfahrens 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie regelt durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates die Einrichtung des Prüfungsausschusses bei der o-
bersten Landesbehörde, die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses und die Be-
rufung seiner Mitglieder sowie die Einzelheiten der Prüfung und des Prüfungsverfah-
rens, insbesondere die dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung beizufügenden Unterla-
gen, die Prüfungsgebiete, die schriftliche und mündliche Prüfung, Rücktritt und Aus-
schluß von der Prüfung, Prüfungsergebnis, Ergänzungsprüfung, Wiederholung der 
Prüfung und Mitteilung des Prüfungsergebnisses. 

§ 14a 

Zulassungsgebühr, Prüfungsgebühr 

(1) 1Für das Zulassungsverfahren hat der Bewerber eine Zulassungsgebühr von 250 
Euro an die oberste Landesbehörde zu zahlen. 2Die Gebühr ist mit dem Antrag auf Zu-
lassung zur Prüfung zu entrichten, wenn nicht die oberste Landesbehörde einen späte-
ren Zeitpunkt bestimmt. 
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(2) 1Für das Prüfungsverfahren hat der Bewerber vor Beginn der schriftlichen Prüfung 
eine Prüfungsgebühr von 1000 Euro an die oberste Landesbehörde zu zahlen. 2Bei Er-
gänzungsprüfungen ermäßigt sich die Prüfungsgebühr auf die Hälfte. 3Tritt der Bewer-
ber bis zum Ende der Bearbeitungszeit für die letzte Aufsichtsarbeit von der Prüfung 
zurück, so ist die Prüfungsgebühr zur Hälfte zu erstatten. 

§ 14b 

Vorverfahren 

1Wird eine Prüfungsentscheidung angefochten, ist ein Vorverfahren nach den §§ 68 bis 
73 der Verwaltungsgerichtsordnung durchzuführen. 2Den Widerspruchsbescheid erläßt 
die oberste Landesbehörde, bei der der Prüfungsausschuß eingerichtet ist. 

§ 14c 
Delegationsermächtigung 

1Die oberste Landesbehörde kann die ihr nach diesem Abschnitt und der hierzu nach § 
14 erlassenen Rechtsverordnung obliegenden Aufgaben auf eine andere öffentliche 
Stelle übertragen und dabei vorsehen, daß auch Angehörige dieser Stelle als Vorsitzer 
des Prüfungsausschusses berufen werden und die Aufsicht über den Geschäftsbetrieb 
führen. 2Hat die oberste Landesbehörde von ihrer Delegationsbefugnis Gebrauch ge-
macht, hat die andere Stelle auch die sich aus den §§ 14a Abs. 2, 14b und 36a erge-
benden Rechte und Pflichten. 

Dritter Abschnitt 

Bestellung 

§ 15 

Bestellungsbehörde und Gebühren 

1Nach bestandener Prüfung wird der Bewerber auf Antrag durch Aushändigung einer 
von der Wirtschaftsprüferkammer ausgestellten Urkunde als Wirtschaftsprüfer bestellt. 
2Zuständig ist die Wirtschaftsprüferkammer. 3Wird der Antrag auf Bestellung als Wirt-
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schaftsprüfer nicht innerhalb von fünf Jahren nach bestandener Prüfung gestellt, so fin-
den auf die Bestellung die Vorschriften des § 23 Abs. 2 und 3 entsprechende Anwen-
dung. 

§ 16 

Versagung der Bestellung 

(1) Die Bestellung muß versagt werden, 

1. wenn in der Person des Bewerbers Gründe nach § 10 Abs. 1 vorliegen; 

2. solange der Bewerber, der den Beruf selbständig ausüben will, die vorläufige De-
ckungszusage auf den Antrag zum Abschluß einer Berufshaftpflichtversicherung 
nicht vorgelegt hat; 

3. solange der Bewerber eine Tätigkeit ausübt, die mit dem Beruf nach § 43 Abs. 2 und 
§ 43a Abs. 3 unvereinbar ist. 

(2) Die Bestellung kann versagt werden, wenn der Bewerber sich so verhalten hat, daß 
die Besorgnis begründet ist, er werde den Berufspflichten als Wirtschaftsprüfer nicht 
genügen. 

(3) 1Über die Versagung der Bestellung entscheidet die Wirtschaftsprüferkammer.  
2§ 10a ist entsprechend anzuwenden. 

§ 17 

Berufsurkunde und Berufseid 

(1) 1Bewerber haben vor Aushändigung der Urkunde den Berufseid vor der Wirt-
schaftsprüferkammer oder einer von ihr im Einzelfall beauftragten Stelle zu leisten.  
2Die Eidesformel lautet: 
"Ich schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß ich die Pflichten eines 
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Wirtschaftsprüfers verantwortungsbewußt und sorgfältig erfüllen, insbesondere Ver-
schwiegenheit bewahren und Prüfungsberichte und Gutachten gewissenhaft und unpar-
teiisch erstatten werde, so wahr mir Gott helfe." 

(2) Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. 

(3) Gestattet ein Gesetz den Mitgliedern einer Religionsgesellschaft an Stelle des Eides 
andere Beteuerungsformeln zu gebrauchen, so kann der Bewerber, der Mitglied einer 
solchen Religionsgesellschaft ist, diese Beteuerungsformel sprechen. 

§ 18 

Berufsbezeichnung 

(1) 1Wirtschaftsprüfer haben im beruflichen Verkehr die Berufsbezeichnung "Wirt-
schaftsprüfer" zu führen. 2Frauen können die Berufsbezeichnung "Wirtschaftsprüferin" 
führen. 

(2) 1Akademische Grade und Titel und Zusätze, die auf eine staatlich verliehene Gradu-
ierung hinweisen, können neben der Berufsbezeichnung geführt werden. 2Amts- und 
Berufsbezeichnungen sind zusätzlich gestattet, wenn sie amtlich verliehen worden sind 
und es sich um Bezeichnungen für eine Tätigkeit handelt, die neben der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers ausgeübt werden darf (§ 43a); zulässig sind auch Fachanwaltsbe-
zeichnungen. 3Zusätzlich gestattet sind auch in anderen Staaten zu Recht geführte Be-
rufsbezeichnungen für die Tätigkeit als gesetzlicher Abschlußprüfer oder für eine Tätig-
keit, die neben der Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer ausgeübt werden darf. 

§ 19 

Erlöschen der Bestellung 

(1) Die Bestellung erlischt durch  
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1. Tod, 
2. Verzicht, 
3. rechtskräftige Ausschließung aus dem Beruf. 

(2) Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer zu erklären. 

§ 20 

Rücknahme und Widerruf der Bestellung 

(1) Die Bestellung ist mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen, wenn nachträglich 
Tatsachen bekannt werden, bei deren Kenntnis die Bestellung hätte versagt werden 
müssen. 

(2) Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn der Wirtschaftsprüfer 

1. nicht eigenverantwortlich tätig ist oder eine Tätigkeit ausübt, die mit dem Beruf nach 
§ 43 Abs. 2 und § 43a Abs. 3 unvereinbar ist; 

2. infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
verloren hat; 

3. infolge eines körperlichen Gebrechens, wegen Schwäche seiner geistigen Kräfte 
oder wegen einer Sucht nicht nur vorübergehend unfähig ist, den Beruf eines Wirt-
schaftsprüfers ordnungsgemäß auszuüben; 

4. nicht die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung gegen die sich aus seiner Berufs-
tätigkeit ergebenden Haftpflichtgefahren unterhält; 

5. sich nicht in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen befindet, es sei denn, daß 
dadurch die Interessen der Auftraggeber oder anderer Personen nicht gefährdet 
sind. 
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(3) Die Bestellung kann, außer nach den Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgeset-
ze, widerrufen werden, wenn der Wirtschaftsprüfer nicht innerhalb von sechs Monaten 
nach der Bestellung eine berufliche Niederlassung begründet hat oder eine solche nicht 
unterhält. 

(4) 1In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1 und 4 ist von einem Widerruf abzusehen, wenn 
anzunehmen ist, daß der Wirtschaftsprüfer künftig eigenverantwortlich tätig sein, die 
nach § 43 Abs. 2 und § 43a Abs. 3 unvereinbare Tätigkeit dauernd aufgeben oder die 
vorgeschriebene Haftpflichtversicherung künftig laufend unterhalten wird. 2Dem Wirt-
schaftsprüfer kann hierfür eine angemessene Frist gesetzt werden. 3Kommt er seiner 
Verpflichtung innerhalb der gesetzten Frist nicht nach, so ist der Widerruf der Bestellung 
auszusprechen. 

(5) Die Rücknahme und der Widerruf sind unzulässig, wenn in den Fällen der Absätze 
1, 2 und 3 ein berufsgerichtliches Verfahren anhängig ist. 

(6) 1Ist der Wirtschaftsprüfer wegen einer psychischen Krankheit oder einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Behinderung zur Wahrnehmung seiner Rechte in dem 
Verfahren nicht in der Lage, bestellt das Vormundschaftsgericht auf Antrag der Wirt-
schaftsprüferkammer einen Betreuer als gesetzlichen Vertreter in dem Verfahren; die 
Vorschriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit bei 
der Anordnung einer Betreuung nach §§ 1896 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches sind 
entsprechend anzuwenden. 2Zum Betreuer soll ein Wirtschaftsprüfer bestellt werden.  

(7) Ist die sofortige Vollziehung angeordnet, sind § 116 Abs. 2 bis 4, § 117 Abs. 2 und § 
121 entsprechend anzuwenden. 

§ 20a 

Ärztliches Gutachten im Widerrufsverfahren 

1Im Verfahren wegen des Widerrufs der Bestellung nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 ist § 10a Abs. 
1 und 2 entsprechend anzuwenden. 2Wird das Gutachten ohne zureichenden Grund 
nicht innerhalb der von der Wirtschaftsprüferkammer gesetzten Frist vorgelegt, wird 
vermutet, daß der Wirtschaftsprüfer aus dem Grund des § 20 Abs. 2 Nr. 3, der durch 
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das Gutachten geklärt werden soll, nicht nur vorübergehend unfähig ist, seinen Beruf 
ordnungsmäßig auszuüben. 

§ 21 

Zuständigkeit 

Über die Rücknahme und den Widerruf der Bestellung entscheidet die Wirtschaftsprü-
ferkammer. 

§ 22 

(weggefallen) 

§ 23 

Wiederbestellung 

(1) Ein ehemaliger Wirtschaftsprüfer kann wiederbestellt werden, wenn 

1. die Bestellung nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 erloschen ist; 

2. im Falle des Erlöschens der Bestellung nach § 19 Abs. 1 Nr. 3 die rechtskräftige 
Ausschließung aus dem Beruf im Gnadenwege aufgehoben worden ist oder seit der 
rechtskräftigen Ausschließung mindestens acht Jahre verstrichen sind; 

3. die Bestellung nach § 20 zurückgenommen oder widerrufen ist und die Gründe, die 
für die Rücknahme oder den Widerruf maßgeblich gewesen sind, nicht mehr beste-
hen. 

(2) 1Eine erneute Prüfung ist nicht erforderlich. 2Die Wirtschaftsprüferkammer kann im 
Einzelfall anordnen, daß sich der Bewerber der Prüfung oder Teilen derselben zu unter-
ziehen hat, wenn die pflichtgemäße Ausübung des Berufes sonst nicht gewährleistet 
erscheint. 3§ 14a Abs. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Gebühr für das Prü-
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fungsverfahren 500 Euro beträgt. 4Für das Prüfungsverfahren gelten die §§ 7 und 12 
sinngemäß. 

(3) Die Wiederbestellung ist zu versagen, wenn die Voraussetzungen für die Wiederbe-
stellung unter sinngemäßer Anwendung des § 16 nicht vorliegen. 

§ 24 

(weggefallen) 
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Vierter Abschnitt 

(weggefallen) 

 

 

Fünfter Abschnitt 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

§ 27 

Rechtsform 

(1) Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften und Part-
nerschaftsgesellschaften können nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnittes als 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anerkannt werden. 

(2) Offene Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften können als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften anerkannt werden, wenn sie wegen ihrer Treuhandtätig-
keit als Handelsgesellschaften in das Handelsregister eingetragen worden sind. 
 

§ 28  

Voraussetzungen für die Anerkennung 

(1) 1Voraussetzung für die Anerkennung ist, daß die Mitglieder des Vorstandes, die Ge-
schäftsführer, die persönlich haftenden Gesellschafter oder Partner Wirtschaftsprüfer 
sind. 2Mindestens ein Wirtschaftsprüfer, der Mitglied des Vorstandes, Geschäftsführer, 
persönlich haftender Gesellschafter oder Partner ist, muß seine berufliche Niederlas-
sung am Sitz der Gesellschaft haben. 
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(2) 1Neben Wirtschaftsprüfern sind vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Rechts-
anwälte berechtigt, Mitglieder des Vorstandes, Geschäftsführer, persönlich haftende 
Gesellschafter oder Partner von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zu sein. 2Die Wirt-
schaftsprüferkammer kann genehmigen, daß besonders befähigte Personen, die nicht 
Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater oder Rechtsanwälte sind und die 
einen mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers nach § 43a Abs. 4 Nr. 1 vereinbaren Beruf 
ausüben, neben Wirtschaftsprüfern Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, persönlich 
haftende Gesellschafter oder Partner von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden. 
3Die Zahl der Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, persönlich haftenden Gesellschafter 
oder Partner, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, darf die Zahl der Wirtschaftsprüfer im Vor-
stand, unter den Geschäftsführern, unter den persönlich haftenden Gesellschaftern oder 
unter den Partnern nicht erreichen; hat die Gesellschaft nur zwei Vorstandsmitglieder, 
Geschäftsführer, persönlich haftende Gesellschafter oder Partner, so muß einer von 
ihnen Wirtschaftsprüfer sein. 

(3) 1Die Wirtschaftsprüferkammer kann genehmigen, daß Personen, die in einem aus-
ländischen Staat als sachverständige Prüfer ermächtigt oder bestellt sind, neben Wirt-
schaftsprüfern Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, persönlich haftende Gesellschafter 
oder Partner von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften werden können, wenn die Voraus-
setzungen für ihre Ermächtigung oder Bestellung den Vorschriften dieses Gesetzes im 
wesentlichen entsprechen. 2In Wirtschaftsprüfungsgesellschaften darf die Zahl solcher 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, persönlich haftender Gesellschafter oder Partner 
unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Fällen des Absatzes 2 die Zahl der Wirt-
schaftsprüfer im Vorstand, unter den Geschäftsführern, unter den persönlich haftenden 
Gesellschaftern oder Partnern nicht erreichen; hat die Gesellschaft nur zwei Vorstands-
mitglieder, Geschäftsführer, persönlich haftende Gesellschafter oder Partner, so muß 
einer von ihnen Wirtschaftsprüfer sein. 3Diejenigen sachverständigen, in einem auslän-
dischen Staat ermächtigten oder bestellten Prüfer, die als persönlich haftende Gesell-
schafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind, bleiben unberücksichtigt. Die 
Sätze 1-3 gelten entsprechend für Rechtsanwälte, Patentanwälte und Steuerberater an-
derer Staaten, wenn diese einen nach Ausbildung und Befugnissen der Bundesrechts-
anwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung oder dem Steuerberatungsgesetz entspre-
chenden Beruf ausüben. 

(4) 1Voraussetzung für die Anerkennung ist ferner, daß  
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1. Gesellschafter ausschließlich Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, 
die die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllen, oder in der Gesellschaft tätige 
vereidigte Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevollmächtigte, Rechtsanwälte, Per-
sonen, mit denen eine gemeinsame Berufsausübung nach § 44b Abs. 2 zulässig ist, 
oder Personen sind, deren Tätigkeit als Vorstandsmitglied, Geschäftsführer oder 
persönlich haftender Gesellschafter nach Absatz 2 oder 3 genehmigt worden ist; 

2. die Anteile an der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht für Rechnung eines Dritten 
gehalten werden; 

3. bei Kapitalgesellschaften die Mehrheit der Anteile Wirtschaftsprüfern oder Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften, die die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllen, 
gehört; 

4. bei Kommanditgesellschaften die Mehrheit der im Handelsregister eingetragenen 
Einlagen der Kommanditisten von Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften, die die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllen, übernommen wor-
den ist; 

5. Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die die Voraussetzun-
gen dieses Absatzes erfüllen, zusammen die Mehrheit der Stimmrechte der Aktionä-
re, Kommanditaktionäre, Gesellschafter einer Gesellschaft mit  beschränkter Haf-
tung oder Kommanditisten zusteht und  

6. im Gesellschaftsvertrag bestimmt ist, daß zur Ausübung von Gesellschafterrechten 
nur Gesellschafter bevollmächtigt werden können, die Wirtschaftsprüfer sind. 

2Haben sich Berufsangehörige im Sinne von Satz 1 Nr. 1 zu einer Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts zusammengeschlossen, deren Zweck ausschließlich das Halten von Antei-
len an einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist, so werden ihnen die Anteile an der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Verhältnis ihrer Beteiligung an der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts zugerechnet. 3 Stiftungen und eingetragene Vereine gelten als Berufs-
angehörige im Sinne von Satz 1 Nr. 1, wenn 



- 24 - 

a) sie ausschließlich der Altersversorgung von in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
tätigen Personen und deren Hinterbliebenen dienen oder ausschließlich die Be-
rufsausbildung, Berufsfortbildung oder die Wissenschaft fördern und 

b) die zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organe mehrheitlich aus Wirtschaftsprü-
fern bestehen. 

(5) 1Bei Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien müssen die Ak-
tien auf Namen lauten. 2Die Übertragung muß an die Zustimmung der Gesellschaft ge-
bunden sein. 3Dasselbe gilt für die Übertragung von Geschäftsanteilen an einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung. 

(6) 1Bei Gesellschaften mit beschränkter Haftung muß das Stammkapital mindestens 
fünfundzwanzigtausend Euro betragen. 2Bei Aktiengesellschaften, Kommanditgesell-
schaften auf Aktien oder und Gesellschaften mit beschränkter Haftung muß bei Antrag-
stellung nachgewiesen werden, daß der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände 
abzüglich der Schulden mindestens dem gesetzlichen Mindestbetrag des Grund- oder 
Stammkapitals entspricht.  

(7) Die Anerkennung muß versagt werden, solange nicht die vorläufige Deckungszusa-
ge auf den Antrag zum Abschluß einer Berufshaftpflichtversicherung vorliegt. 

§ 29 

Zuständigkeit und Verfahren 

(1) Zuständig für die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist die Wirt-
schaftsprüferkammer. 

(2) Dem Antrag sind eine Ausfertigung oder eine öffentlich beglaubigte Abschrift des 
Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sowie Nachweise zum Vorliegen der in § 28 
genannten Anerkennungsvoraussetzungen beizufügen. 
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(3) Über die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird eine Urkunde 
ausgestellt. 

§ 30 

Änderungsanzeige 

1Jede Änderung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung oder in der Person der 

gesetzlichen Vertreter ist der Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich anzuzeigen. 2Der 

Änderungsanzeige ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift der jeweiligen Urkunde beizu-

fügen. 3Wird die Änderung im Handelsregister oder Partnerschaftsregister eingetragen, 

ist eine öffentlich beglaubigte Abschrift der Eintragung nachzureichen.  

§ 31 

Bezeichnung "Wirtschaftsprüfungsgesellschaft"  

Die anerkannte Gesellschaft ist verpflichtet, die Bezeichnung "Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft" in die Firma oder den Namen aufzunehmen. Für eine Partnerschaftsgesell-
schaft entfällt die Pflicht nach § 2 Abs. 1 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes vom 
25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), zusätzlich die Berufsbezeichnungen aller in der Partner-
schaft vertretenen Berufe in den Namen aufzunehmen. 

§ 32 

Bestätigungsvermerke 

Erteilen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungs-
vermerke, so dürfen diese nur von Wirtschaftsprüfern unterzeichnet werden; sie dürfen 
auch von vereidigten Buchprüfern unterzeichnet werden, soweit diese gesetzlich befugt 
sind, Bestätigungsvermerke zu erteilen.  

§ 33 

Erlöschen der Anerkennung 
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(1) Die Anerkennung erlischt durch 

1. Auflösung der Gesellschaft; 
2. Verzicht auf die Anerkennung. 

(2) 1Der Verzicht ist schriftlich gegenüber der Wirtschaftsprüferkammer zu erklären. 
2Die Auflösung der Gesellschaft ist der Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich anzuzei-
gen. 

§ 34 

Rücknahme und Widerruf der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn 

1. für die Person eines Vorstandsmitgliedes, Geschäftsführers, persönlich haftenden 
Gesellschafters oder Partners nach § 20 die Bestellung zurückgenommen oder wi-
derrufen ist, es sei denn, daß jede Vertretungs- und Geschäftsführungsbefugnis 
dieser Person unverzüglich widerrufen oder entzogen ist; 

2. sich nach der Anerkennung ergibt, daß sie hätte versagt werden müssen, oder wenn 
die Voraussetzungen für die Anerkennung der Gesellschaft nachträglich fortfallen, 
es sei denn, daß die Gesellschaft innerhalb einer angemessenen, von der Wirt-
schaftsprüferkammer zu bestimmenden Frist, die bei Fortfall der in § 28 Abs. 2 Satz 
3 und Abs. 3 Satz 2 genannten Voraussetzungen höchstens zwei Jahre betragen 
darf, den dem Gesetz entsprechenden Zustand herbeiführt; bei Fortfall der in § 28 
Abs. 4 genannten Voraussetzungen wegen eines Erbfalls muß die Frist mindestens 
fünf Jahre betragen; 

3. ein Mitglied des Vorstandes, ein Geschäftsführer, ein persönlich haftender Gesell-
schafter oder ein Partner durch rechtskräftiges berufsgerichtliches Urteil aus dem 
Beruf ausgeschlossen ist oder einer der in § 28 Abs. 2 Sätze 1, 2 und Abs. 3 ge-
nannten Personen die Eignung zur Vertretung und Geschäftsführung einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft aberkannt ist, es sei denn, daß die Wirtschaftsprü-
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fungsgesellschaft der Wirtschaftsprüferkammer nachweist, daß jede Vertretungs- 
und Geschäftsführungsbefugnis des Verurteilten unverzüglich widerrufen oder ent-
zogen ist. 

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die Gesellschaft in Vermögensverfall gera-
ten ist, es sei denn, daß dadurch die Interessen der Auftraggeber oder anderer Perso-
nen nicht gefährdet sind. 

(3) Über die Rücknahme und den Widerruf der Anerkennung entscheidet die Wirt-
schaftsprüferkammer. 

§ 35 

(weggefallen) 

§ 36 

(weggefallen) 

Sechster Abschnitt 

Allgemeine Vorschriften für das Verwaltungsverfahren 

§ 36a 

Untersuchungsgrundsatz, Mitwirkungspflicht, Übermittlung personenbezogener 
Daten 

(1) Die oberste Landesbehörde oder die Wirtschaftsprüferkammer ermittelt den Sach-
verhalt von Amts wegen.  

(2) 1Die am Verfahren beteiligten Bewerber, Wirtschaftsprüfer oder Gesellschaften sol-
len bei der Ermittlung des Sachverhalts mitwirken und, soweit es dessen bedarf, ihr Ein-
verständnis mit der Verwendung von Beweismitteln erklären. 2Ihr Antrag auf Gewährleis-
tung von Rechtsvorteilen ist zurückzuweisen, wenn die für die Entscheidung zuständige 
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Stelle infolge ihrer Verweigerung der Mitwirkung den Sachverhalt nicht hinreichen klären 
kann. 3Der Bewerber, Wirtschaftsprüfer oder die Gesellschaft ist auf diese Rechtsfolge 
hinzuweisen. 

(3) 1Die Wirtschafsprüferkammer, Gerichte und Behörden übermitteln Daten über natür-
liche und juristische Personen, die für die Zulassung und zur Durchführung der Prüfung, 
die Bestellung oder Wiederbestellung als Wirtschaftsprüfer, die Anerkennung als Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 28 Abs. 
2 oder 3 oder die Rücknahme oder den Widerruf dieser Entscheidungen aus der Sicht 
der übermittelnden Stelle erforderlich sind, der für die Entscheidung zuständigen Stelle, 
soweit hierdurch schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden 
oder das öffentliche Interesse das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen überwiegt. 
2Die Übermittlung unterbleibt, wenn besondere gesetzliche Verwendungsregelungen 
entgegenstehen. 3Dies gilt nicht für das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenord-
nung. 

(4) Soweit natürliche oder juristische Personen Mitglieder einer Berufskammer eines 
anderen freien Berufs im Geltungsbereich dieses Gesetzes sind, darf die Wirtschaftsprü-
ferkammer oder die oberste Landesbehörde Daten im Sinne des Absatzes 3 und nach 
Maßgabe dieser Vorschrift auch an andere zuständige Stellen übermitteln, soweit ihre 
Kenntnis aus der Sicht der übermittelnden Stelle für die Verwirklichung der Rechtsfolge 
erforderlich ist. 

(5) Die Wirtschaftsprüferkammer darf personenbezogene Daten ihrer Mitglieder an die 
Versorgungswerke der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer übermitteln, 
soweit sie für die Feststellung der Mitgliedschaft sowie von Art und Umfang der Bei-
tragspflicht oder der Versorgungsleistung erforderlich sind. 

Siebenter Abschnitt 

Berufsregister 

§ 37 

Registerführende Stelle 
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(1) Die Wirtschaftsprüferkammer führt ein Berufsregister für Wirtschaftsprüfer und Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften. 

(2) 1Das Berufsregister ist öffentlich. 2Die Wirtschaftsprüferkammer kann ein 
Mitgliederverzeichnis veröffentlichen. 3Das Mitgliederverzeichnis darf enthalten 

1. bei Wirtschaftsprüfern den Namen und Vornamen, die Art der beruflichen Tätigkeit, 
die Anschriften der beruflichen Niederlassung und von Zweigniederlassungen sowie 
den Namen, Vornamen und die Berufe der Leiter der Zweigniederlassungen; 

2. bei Wirtschaftsprüfungsgesellschaften den Namen und die Rechtsform der Gesell-
schaft, den Namen und Vornamen, die Berufe und die Anschriften der gesetzlichen 
Vertreter, den Namen und Vornamen der Gesellschafter und die Anschriften der 
Hauptniederlassung und der Zweigniederlassungen sowie den Namen, Vornamen 
und die Berufe der Leiter der Zweigniederlassungen. 

(3) 1Auf Verlangen des Mitgliedes muß die Eintragung in das Mitgliederverzeichnis un-
terbleiben. 2Das Mitglied ist von der Wirtschaftsprüferkammer auf sein Widerspruchs-
recht hinzuweisen. 

§ 38 

Eintragung 

In das Berufsregister sind einzutragen 

1. Wirtschaftsprüfer, und zwar 

a) Name, Vorname, Geburtstag, Geburtsort und Veränderungen des Namens, 

b) Tag der Bestellung und die Behörde, die die Bestellung vorgenommen hat, 

c) Anschrift der beruflichen Niederlassung und ihre Veränderungen, 
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d) Art der beruflichen Tätigkeit (selbständig in eigener Praxis oder in einer Sozietät, als 
Vorstandsmitglied, Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Buchprüfungsgesellschaft, Rechtsanwaltsgesell-
schaft, Steuerberatungsgesellschaft oder Partnerschaftsgesellschaft, die nicht als 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Buchprüfungsgesellschaft anerkannt ist, im 
Anstellungsverhältnis bei einem Wirtschaftsprüfer, einer Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft, einem genossenschaftlichen Prüfungsverband, einer Prüfungsstelle eines 
Sparkassen- und Giroverbandes, einer überörtlichen Prüfungseinrichtung für Kör-
perschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, als Vertreter oder Angestellter 
bei einem Angehörigen eines ausländischen Prüferberufes oder einer ausländischen 
Prüfungsgesellschaft, wenn die Voraussetzungen für deren Berufsausübung den 
Vorschriften dieses Gesetzes im wesentlichen entsprechen) und ihre Veränderun-
gen; 

e) Name, Vorname, Berufe oder Firma und die Anschriften der beruflichen Niederlas-
sungen der Mitglieder der Sozietät, Name der Sozietät und alle Veränderungen; 

f) Tätigkeit als Geschäftsführer einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereini-
gung, 

g) Name, Vorname, Berufe und Anschriften der beruflichen Niederlassungen der Part-
ner, Name der Partnerschaft sowie alle Veränderungen, 

h) Erteilung der Bescheinigung nach § 57a Abs. 6 Satz 3 und Ablauf der Frist nach § 
57a Abs. 6 Satz 4 oder Ablauf der Frist nach § 57a Abs.1 Satz 2 und alle Verände-
rungen, 

i) Registrierung als Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3. 

2. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, und zwar 

a) Name und Rechtsform, 



- 31 - 

b) Tag der Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Behörde, die die 
Anerkennung ausgesprochen hat, 

c) Anschrift der Hauptniederlassung, 

d) Namen, Berufe und Anschriften der Gesellschafter und der Mitglieder des zur ge-
setzlichen Vertretung berufenen Organs einer juristischen Person und die Höhe ih-
rer Aktien und Stammeinlagen sowie Namen, Berufe, Geburtsdaten und Anschriften 
der vertretungsberechtigten und der übrigen Gesellschafter einer Personengesell-
schaft und die Höhe der im Handelsregister eingetragenen Einlagen der Kommandi-
tisten, 

e) Namen und Anschriften der im Namen der Gesellschaft tätigen Wirtschaftsprüfer 
 

f) Erteilung der Bescheinigung nach § 57a Abs. 6 Satz 3 und Ablauf der Frist nach § 
57a Abs. 6 Satz 4 oder Ablauf der Frist nach § 57a Abs. 1 Satz 2, 

g) Registrierung als Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs. 3 sowie alle Verände-
rungen zu Buchstaben a, c, d, e, f und g. 

3. Zweigniederlassungen von Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-
ten, und zwar 
a) Name, 
b) Anschrift der Zweigniederlassung, 
c) Namen und Anschriften der die Zweigniederlassung leitenden Personen sowie  
 alle Veränderungen zu Buchstaben a bis c. 

§ 39 

Löschung 

(1) Im Berufsregister sind zu löschen 
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1. Wirtschaftsprüfer, wenn die Bestellung als Wirtschaftsprüfer erloschen oder unan-
fechtbar zurückgenommen oder widerrufen ist; 

2. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, wenn die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft erloschen oder unanfechtbar zurückgenommen oder widerrufen ist; 

3. Zweigniederlassungen, 
a) wenn die Zweigniederlassung aufgehoben ist, 
b) wenn die Zweigniederlassung nicht mehr von einem Wirtschaftsprüfer verantwort-
lich geleitet wird und eine Ausnahmegenehmigung der Wirtschaftsprüferkammer 
nicht vorliegt. 

(2) 1Wirtschaftsprüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und ihre Zweigniederlas-
sungen sind, wenn die sofortige Vollziehung von Rücknahme oder Widerruf der Bestel-
lung oder Anerkennung besonders angeordnet wurde, abweichend von Absatz 1 im Be-
rufsregister zu löschen. 2Wird die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederher-
gestellt oder die Rücknahme oder der Widerruf rechtskräftig aufgehoben, hat die Eintra-
gung nach § 38 erneut zu erfolgen. 

 

(3) Die Angaben nach § 38 Nr.1 Buchstaben h und i und § 38 Nr.2 Buchstaben f und g 
sind zu löschen, wenn die Bescheinigung nach § 57a Abs. 6 Satz 3, die Ausnahmege-
nehmigung nach § 57a Abs.1 Satz 2 oder die Registrierung als Prüfer für Qualitätskon-
trolle unanfechtbar zurückgenommen oder widerrufen oder durch Fristablauf erloschen 
ist. 

§ 40 

Verfahren 

(1) Eintragungen und Löschungen werden von der Wirtschaftsprüferkammer von Amts 
wegen vorgenommen. 
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(2) Die Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer sind verpflichtet, die Tatsachen, die eine 
Eintragung, ihre Veränderung oder eine Löschung erforderlich machen, der Wirtschafts-
prüferkammer unverzüglich mitzuteilen. 

Achter Abschnitt 

Verwaltungsgerichtliches Verfahren 

§ 41 

Unmittelbare Klage gegen Bescheide der Wirtschaftsprüferkammer 

Vor Erhebung einer Klage gegen Bescheide der Wirtschaftsprüferkammer, die aufgrund 
von Vorschriften des Dritten und Fünften Abschnitts des Zweiten Teils und § 134a Abs. 
1 und 2 dieses Gesetzes erlassen worden sind, bedarf es keiner Nachprüfung in einem 
Vorverfahren. 

§ 42 

(weggefallen) 

Dritter Teil 

Rechte und Pflichten der Wirtschaftsprüfer 

§ 43 

Allgemeine Berufspflichten 

(1) 1Der Wirtschaftsprüfer hat seinen Beruf unabhängig, gewissenhaft, verschwiegen 
und eigenverantwortlich auszuüben. 2Er hat sich insbesondere bei der Erstattung von 
Prüfungsberichten und Gutachten unparteiisch zu verhalten. 

(2) 1Der Wirtschaftsprüfer hat sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit seinem Beruf 
oder mit dem Ansehen des Berufs unvereinbar ist. 2Er hat sich der besonderen Berufs-
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pflichten bewußt zu sein, die ihm aus der Befugnis erwachsen, gesetzlich vorgeschrie-
bene Bestätigungsvermerke zu erteilen. 3Er hat sich auch außerhalb der Berufstätigkeit 
des Vertrauens und der Achtung würdig zu erweisen, die der Beruf erfordert. 4Er ist ver-
pflichtet, sich fortzubilden. 

§ 43a 

Regeln der Berufsausübung 

(1) Wirtschaftsprüfer dürfen ihren Beruf selbständig in eigener Praxis oder in gemein-
samer Berufsausübung gemäß § 44b, als Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder 
persönlich haftende Gesellschafter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie als 
zeichnungsberechtigte Vertreter oder als zeichnungsberechtigte Angestellte bei Wirt-
schaftsprüfern, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, genossenschaftlichen Prüfungsver-
bänden und Prüfungsstellen von Sparkassen- und Giroverbänden oder überörtlichen 
Prüfungseinrichtungen für Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts aus-
üben. 

(2) 1Wirtschaftsprüfer dürfen als Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder persönlich 
haftende Gesellschafter einer Buchprüfungsgesellschaft, einer Rechtsanwaltsgesell-
schaft, einer Steuerberatungsgesellschaft oder einer Partnerschaftsgesellschaft, die 
nicht als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder Buchprüfungsgesellschaft anerkannt ist, 
nur tätig werden, wenn sie befugt bleiben, Aufträge auf gesetzlich vorgeschriebene Prü-
fungen, die zu den beruflichen Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers gehören, durchzufüh-
ren. 2Unter der Voraussetzung des Satzes 1 dürfen Wirtschaftsprüfer als zeichnungsbe-
rechtigte Vertreter oder zeichnungsberechtigte Angestellte bei einem Angehörigen eines 
ausländischen Prüferberufs oder einer ausländischen Prüfungsgesellschaft oder als 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder persönlich haftende Gesellschafter einer aus-
ländischen Prüfungsgesellschaft tätig werden, wenn die Voraussetzungen für deren Be-
rufsausübung den Vorschriften dieses Gesetzes im wesentlichen entsprechen. 3Satz 1 
gilt entsprechend für die Tätigkeit als Vorstandsmitglied, Geschäftsführer oder persön-
lich haftender Gesellschafter einer ausländischen Rechtsberatungsgesellschaft oder 
Steuerberatungsgesellschaft, wenn die Voraussetzungen für deren Berufsausübung den 
Vorschriften der Bundesrechtsanwaltsordnung oder des Steuerberatungsgesetzes im 
wesentlichen entsprechen. 
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(3) Wirtschaftsprüfer dürfen nicht ausüben 

1. eine gewerbliche Tätigkeit; 

2. jede Tätigkeit auf Grund eines Anstellungsvertrages mit Ausnahme der in den Ab-
sätzen 1 und 2 sowie in Absatz 4 Nr. 2, 3, 4 und 5 genannten Fälle; in Ausnahmefäl-
len kann die Wirtschaftsprüferkammer eine treuhänderische Verwaltung in einem 
Anstellungsverhältnis für vereinbar erklären, wenn sie nur vorübergehende Zeit 
dauert und die Übernahme der Treuhandfunktion ein Anstellungsverhältnis erfordert; 

3. jede Tätigkeit aufgrund eines Beamtenverhältnisses oder eines nicht ehrenamtlich 
ausgeübten Richterverhältnisses mit Ausnahme des in Absatz 4 Nr. 2 genannten 
Falles. § 44a bleibt unberührt. 

(4) Vereinbar mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers sind 

1. die Ausübung eines freien Berufes auf dem Gebiet der Technik und des Rechtswe-
sens und eines nach § 44b Abs. 1 sozietätsfähigen Berufs;  

2. die Tätigkeit an wissenschaftlichen Instituten und als Lehrer an Hochschulen; 

3. die Tätigkeit als Angestellter der Wirtschaftsprüferkammer; 

4. die Tätigkeit als Angestellter einer nach § 342 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs vom 
Bundesministerium der Justiz durch Vertrag anerkannten Einrichtung oder nicht ge-
werblich tätigen Personenvereinigung, deren ordentliche Mitglieder Wirtschaftsprü-
fer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vereidigte Buchprüfer oder Buchprüfungsge-
sellschaften oder Personen und Personengesellschaften sind, die die Vorausset-
zungen des § 44b Abs. 2 Satz 1 erfüllen, und deren ausschließlicher Zweck die Ver-
tretung der beruflichen Belange der Wirtschaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer 
ist und in der Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, vereidigte Buch-
prüfer oder Buchprüfungsgesellschaften die Mehrheit haben; 
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5. die Tätigkeit als Geschäftsführer einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenver-
einigung, deren Mitglieder ausschließlich sozietätsfähige Personen sind; 

6. die Durchführung von Lehr- und Vortragsveranstaltungen zur Vorbereitung auf die 
Prüfungen als Wirtschaftsprüfer, vereidigter Buchprüfer und Steuerberater und zur 
Fortbildung der Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer; 

7. die freie schriftstellerische, wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeit und die 
freie Vortragstätigkeit; 

8. die Tätigkeit als Angestellter eines Prüfungsverbands nach § 26 Abs. 2 des Geset-
zes über das Kreditwesen. 

§ 44 

Eigenverantwortliche Tätigkeit 

(1) 1Eine eigenverantwortliche Tätigkeit übt nicht aus, wer sich als zeichnungsberechtig-
ter Vertreter oder als zeichnungsberechtigter Angestellter an Weisungen zu halten hat, 
die ihn verpflichten, Prüfungsberichte und Gutachten auch dann zu unterzeichnen, wenn 
ihr Inhalt sich mit seiner Überzeugung nicht deckt. 2Weisungen, die solche Verpflichtun-
gen enthalten, sind unzulässig. 3Gesetzliche Vertreter und Gesellschafter einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, und Mitglieder des Auf-
sichtsrats der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft dürfen auf die Durchführung von 
Abschlußprüfungen nicht in einer Weise Einfluß nehmen, die die Unabhängigkeit des 
verantwortlichen Wirtschaftsprüfers beeinträchtigt. 

(2) Die Eigenverantwortlichkeit wird nicht schon dadurch ausgeschlossen, daß für ge-
setzliche Vertreter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und für bei Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften angestellte Wirtschaftsprüfer eine Mitzeichnung 
durch einen anderen Wirtschaftsprüfer oder bei genossenschaftlichen Prüfungsverbän-
den, Prüfungsstellen von Sparkassen- und Giroverbänden oder überörtlichen Prüfungs-
einrichtungen für Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts durch einen 
zeichnungsberechtigten Vertreter des Prüfungsverbandes, der Prüfungsstelle oder der 
Prüfungseinrichtung vereinbart ist. 



- 37 - 

§ 44a 

Wirtschaftsprüfer im öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis 

1Ist ein Wirtschaftsprüfer ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis als Wahlbeamter auf 
Zeit oder ein öffentlich-rechtliches Amtsverhältnis eingegangen, so darf er seinen Beruf 
als Wirtschaftsprüfer nicht ausüben, es sei denn, daß er die ihm übertragene Aufgabe 
ehrenamtlich wahrnimmt. 2Die Wirtschaftsprüferkammer kann dem Wirtschaftsprüfer auf 
seinen Antrag einen Vertreter bestellen oder ihm gestatten, seinen Beruf selbst auszu-
üben, wenn die Einhaltung der allgemeinen Berufspflichten dadurch nicht gefährdet 
wird. 

§ 44b 

Gemeinsame Berufsausübung 

(1) Wirtschaftsprüfer dürfen ihren Beruf mit natürlichen und juristischen Personen sowie 
mit Personengesellschaften, die der Berufsaufsicht einer Berufskammer eines freien 
Berufes im Geltungsbereich dieses Gesetzes unterliegen und ein Zeugnisverweige-
rungsrecht nach § 53 Abs. 1 Nr. 3 der Strafprozeßordnung haben, örtlich und überörtlich 
in Gesellschaften bürgerlichen Rechts (Sozietäten) gemeinsam ausüben.  

(2) 1Eine gemeinsame Berufsausübung mit natürlichen und juristischen Personen sowie 
mit Personengesellschaften, die in einem ausländischen Staat als sachverständige Prü-
fer ermächtigt oder bestellt sind, ist zulässig, wenn die Voraussetzungen für ihre Er-
mächtigung oder Bestellung den Vorschriften dieses Gesetzes im wesentlichen entspre-
chen und sie in dem ausländischen Staat ihren Beruf gemeinsam mit Wirtschaftsprüfern 
ausüben dürfen. 2Eine gemeinsame Berufsausübung ist weiter zulässig mit Rechtsan-
wälten, Patentanwälten und Steuerberatern anderer Staaten, wenn diese einen nach 
Ausbildung und Befugnissen der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsord-
nung oder dem Steuerberatungsgesetz entsprechenden Beruf ausüben und mit Rechts-
anwälten, Patentanwälten oder Steuerberatern im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
ihren Beruf in Sozietäten gemeinsam ausüben dürfen. 
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(3) 1Die Wirtschaftsprüferkammer hat ein Einsichtsrecht in die Verträge über die ge-
meinsame Berufsausübung. 2Erforderliche Auskünfte sind auf Verlangen zu erteilen. 

(4) 1Wirtschaftsprüfer dürfen ihren Beruf in Sozietäten nur ausüben, wenn alle Mitglie-
der der Sozietät eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen und aufrechterhalten, 
die den Anforderungen entspricht, die für Wirtschaftsprüfer gelten. 2Der Versicherungs-
schutz ist der Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich nachzuweisen. 3Die Wirtschafts-
prüferkammer kann von den Bestimmungen dieses Absatzes Ausnahmen zulassen, 
wenn die Mitglieder der Sozietät im Geltungsbereich dieses Gesetzes keine berufliche 
Niederlassung unterhalten und keine Berufstätigkeit ausüben. 

(5) Wirtschaftsprüfer haben die gemeinsame Berufsausübung unverzüglich zu been-
den, wenn sie aufgrund des Verhaltens eines Mitglieds der Sozietät ihren beruflichen 
Pflichten nicht mehr uneingeschränkt nachkommen können. 

§ 45 

Prokuristen 

Wirtschaftsprüfer sollen als Angestellte von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften die 
Rechtsstellung von Prokuristen haben. 

§ 46 

Beurlaubung  

(1) Wirtschaftsprüfer, die vorübergehend eine mit dem Beruf unvereinbare Tätigkeit 
aufnehmen wollen, können auf Antrag von der Wirtschaftsprüferkammer beurlaubt wer-
den. 

(2) 1Sie dürfen während der Zeit ihrer Beurlaubung die Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer 
nicht ausüben und die Bezeichnung "Wirtschaftsprüfer" nicht führen. 2Die Beurlaubung 
soll zunächst höchstens für ein Jahr gewährt und jeweils höchstens um ein Jahr verlän-
gert werden. 3Die Gesamtzeit der Beurlaubung soll drei aufeinanderfolgende Jahre nicht 
überschreiten. 
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§ 47 

Zweigniederlassungen 

1Zweigniederlassungen müssen jeweils von wenigstens einem Wirtschaftsprüfer geleitet 
werden, der seine berufliche Niederlassung am Ort der Zweigniederlassung hat. 2Für 
Zweigniederlassungen von in eigener Praxis tätigen Wirtschaftsprüfern kann die Wirt-
schaftsprüferkammer Ausnahmen zulassen. 

§ 48 

Siegel 

(1) 1Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind verpflichtet, ein Sie-
gel zu benutzen, wenn sie in ihrer Berufseigenschaft aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
Erklärungen abgeben. 2Sie können ein Siegel führen, wenn sie in ihrer Berufseigen-
schaft Erklärungen über Prüfungsergebnisse abgeben oder Gutachten erstatten. 

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie trifft die näheren Bestim-
mungen über die Gestaltung des Siegels durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates. 

§ 49 

Versagung der Tätigkeit 

Der Wirtschaftsprüfer hat seine Tätigkeit zu versagen, wenn sie für eine pflichtwidrige 
Handlung in Anspruch genommen werden soll oder die Besorgnis der Befangenheit bei 
der Durchführung eines Auftrages besteht. 

§ 50 

Verschwiegenheitspflicht der Gehilfen 
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Der Wirtschaftsprüfer hat seine Gehilfen und Mitarbeiter, soweit sie nicht bereits durch 
Gesetz zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

§ 51 

Mitteilung der Ablehnung eines Auftrages 

1Der Wirtschaftsprüfer, der einen Auftrag nicht annehmen will, hat die Ablehnung unver-
züglich zu erklären. 2Er hat den Schaden zu ersetzen, der aus einer schuldhaften Ver-
zögerung dieser Erklärung entsteht. 

§ 51a 

Verjährung 

1Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz aus dem zwischen ihm und dem 
Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis verjährt in fünf Jahren von dem Zeit-
punkt an, in dem der Anspruch entstanden ist. 2Besondere gesetzliche Bestimmungen 
bleiben unberührt. 

§ 51b 

Handakten 

(1) Der Wirtschaftsprüfer muß durch Anlegung von Handakten ein zutreffendes Bild ü-
ber die von ihm entfaltete Tätigkeit geben können. 

(2) 1Der Wirtschaftsprüfer hat die Handakten auf die Dauer von sieben Jahren nach 
Beendigung des Auftrags aufzubewahren. 2Diese Verpflichtung erlischt jedoch schon 
vor Beendigung dieses Zeitraums, wenn der Wirtschaftsprüfer den Auftraggeber aufge-
fordert hat, die Handakten in Empfang zu nehmen, und der Auftraggeber dieser Auffor-
derung binnen sechs Monaten, nachdem er sie erhalten hat, nicht nachgekommen ist. 

(3) 1Der Wirtschaftsprüfer kann seinem Auftraggeber die Herausgabe der Handakten 
verweigern, bis er wegen seiner Vergütung und Auslagen befriedigt ist. 2Dies gilt nicht, 
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soweit die Vorenthaltung der Handakten oder einzelner Schriftstücke nach den Umstän-
den unangemessen wäre. 

(4) Handakten im Sinne der Absätze 2 und 3 sind nur die Schriftstücke, die der Wirt-
schaftsprüfer aus Anlaß seiner beruflichen Tätigkeit von dem Auftraggeber oder für ihn 
erhalten hat, nicht aber der Briefwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem 
Auftraggeber, die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift erhalten 
hat, sowie die zu internen Zwecken gefertigten Arbeitspapiere. 

(5) 1Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend, soweit sich der Wirtschaftsprüfer zum 
Führen von Handakten der elektronischen Datenverarbeitung bedient. 2In anderen Ge-
setzen getroffene Regelungen über die Pflichten zur Aufbewahrung von Geschäftsunter-
lagen bleiben unberührt. 

§ 52 

Kundmachung und berufswidrige Werbung 

1Der Wirtschaftsprüfer ist zu berufswürdigem Verhalten bei der Kundmachung seiner 
Tätigkeit und bei der Auftragsübernahme verpflichtet. 2Berufswidrige Werbung ist ihm 
nicht gestattet. 3Eine Werbung ist nicht berufswidrig, soweit sie über die berufliche Tä-
tigkeit in Form und Inhalt sachlich unterrichtet und nicht auf die Erteilung eines Auftrags 
im Einzelfall gerichtet ist. 

§ 53 

Wechsel des Auftraggebers 

Der Wirtschaftsprüfer darf in einer Sache, in der er oder eine Person oder eine Perso-
nengesellschaft, mit der er seinen Beruf gemeinsam ausübt, bereits tätig war, für einen 
anderen Auftraggeber nur tätig werden, wenn der bisherige und der neue Auftraggeber 
einverstanden sind. 

§ 54 
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Berufshaftpflichtversicherung 

(1) 1Selbständige Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind ver-
pflichtet, eine Berufshaftpflichtversicherung zur Deckung der sich aus ihrer Berufstätig-
keit ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschäden abzuschließen und die Ver-
sicherung während der Dauer ihrer Bestellung oder Anerkennung aufrecht zu erhalten. 
2Die Mindestversicherungssumme für den einzelnen Versicherungsfall muß den in § 323 
Abs. 2 Satz 1 HGB bezeichneten Umfang betragen. 3Zuständige Stelle im Sinne des 
§ 158c Abs. 2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag ist die Wirtschaftsprüfer-
kammer.  

(2) Die Bundesregierung erläßt durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates die näheren Vorschriften über den Abschluß, die Aufrechterhaltung, den Inhalt und 
den Umfang der Haftpflichtversicherung sowie über die Haftungsausschlüsse durch 
Versicherungsvertrag. 

§ 54a 

Vertragliche Begrenzung von Ersatzansprüchen 

(1) Der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens 
kann beschränkt werden 

1. durch schriftliche Vereinbarung im Einzelfall bis zur Mindesthöhe der Deckungs-
summe nach § 54 Abs. 1 Satz 2; 

2. durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf den vierfachen Betrag der Mindest-
höhe der Deckungssumme nach § 54 Abs. 1 Satz 2, wenn insoweit Versicherungs-
schutz besteht. 

(2) Die persönliche Haftung von Mitgliedern einer Sozietät (§ 44b) auf Schadenersatz 
kann auch durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf einzelne namentlich bezeich-
nete Mitglieder der Sozietät beschränkt werden, die die vertragliche Leistung erbringen 
sollen. 
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§ 55 

Gebührenordnung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann mit Zustimmung des Bun-
desrates nach Anhörung der Wirtschaftsprüferkammer und der Arbeitsgemeinschaft für 
das wirtschaftliche Prüfungswesen eine Gebührenordnung für gesetzlich vorgeschriebe-
ne Prüfungen erlassen. 

§ 55a 

Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer darf keine Vereinbarung schließen, durch welche die Höhe der 
Vergütung vom Ergebnis seiner Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer abhängig gemacht wird. 

(2) Die Abgabe und Entgegennahme eines Teils der Vergütung oder sonstiger Vorteile 
für die Vermittlung von Aufträgen, gleichviel ob im Verhältnis zu einem Wirtschaftsprüfer 
oder Dritten, ist unzulässig. 

(3) Die Abtretung von Vergütungsforderungen oder die Übertragung ihrer Einziehung an 
einen nicht als Wirtschaftsprüfer bestellten Dritten, insbesondere an ein Inkassobüro, ist 
unzulässig, es sei denn, die Forderung ist rechtskräftig festgestellt, ein erster Vollstre-
ckungsversuch fruchtlos ausgefallen und die Pflicht zur Verschwiegenheit (§ 43 Abs. 1 
Satz 1) wird nicht beeinträchtigt. 

§ 56 

Anwendung der Vorschriften über die Rechte und Pflichten  
der Wirtschaftsprüfer auf Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

(1) § 43, § 43a Abs. 3 und 4, § 44b, §§ 49 bis 53, § 54a und § 55a gelten sinngemäß für 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie für Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer und 
persönlich haftende Gesellschafter einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die nicht Wirt-
schaftsprüfer sind. 
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(2) Die Mitglieder der durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag vorgesehenen 
Aufsichtsorgane der Gesellschaften sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

Vierter Teil 

Organisation des Berufs 

§ 57 

Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer 

(1) Die Wirtschaftsprüferkammer hat die Aufgabe, die beruflichen Belange der Gesamt-
heit der Mitglieder zu wahren und die Erfüllung der beruflichen Pflichten zu überwachen. 

(2) Der Wirtschaftsprüferkammer obliegt insbesondere: 

1. die Mitglieder in Fragen der Berufspflichten zu beraten und zu belehren; 

2. auf Antrag bei Streitigkeiten unter den Mitgliedern zu vermitteln; 

3. auf Antrag bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern und ihren Auftraggebern zu ver-
mitteln; 

4. die Erfüllung der den Mitgliedern obliegenden Pflichten zu überwachen und das 
Recht der Rüge zu handhaben; 

5. die allgemeine Auffassung über Fragen der Ausübung des Berufs des Wirtschafts-
prüfers und des vereidigten Buchprüfers in Richtlinien nach Anhörung der Arbeits-
gemeinschaft für das wirtschaftliche Prüfungswesen festzustellen; 

6. in allen die Gesamtheit der Mitglieder berührenden Angelegenheiten die Auffassung 
der Wirtschaftsprüferkammer den zuständigen Gerichten, Behörden und Organisati-
onen gegenüber zur Geltung zu bringen; 
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7. Gutachten zu erstatten, die ein Gericht oder eine Verwaltungsbehörde oder eine an 
der Gesetzgebung beteiligte Körperschaft des Bundes oder Landes anfordert; 

8. die durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Berufsbildung wahrzu-
nehmen; 

9. die berufsständischen Mitglieder der Zulassungs- und Prüfungsausschüsse vorzu-
schlagen; 

10. die berufliche Fortbildung der Mitglieder und Ausbildung des Berufsnachwuchses zu 
fördern; 

11. die Vorschlagsliste der ehrenamtlichen Beisitzer bei den Berufsgerichten den Lan-
desjustizverwaltungen und dem Bundesministerium der Justiz einzureichen; 

12. das Berufsregister zu führen; 

13. Fürsorgeeinrichtungen für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer sowie deren 
Hinterbliebene zu schaffen; 

14. ein System der Qualitätskontrolle zu betreiben; 

15. Wirtschaftsprüfer sowie vereidigte Buchprüfer zu bestellen, Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaften sowie Buchprüfungsgesellschaften anzuerkennen und Bestellungen 
sowie Anerkennungen zurückzunehmen oder zu widerrufen. 

(3) 1Die Wirtschaftsprüferkammer kann nach Anhörung der Arbeitsgemeinschaft für das 
wirtschaftliche Prüfungswesen eine Satzung über die Rechte und Pflichten bei der Aus-
übung der Berufe des Wirtschaftsprüfers und des vereidigten Buchprüfers (Berufssat-
zung) erlassen; die Berufssatzung wird vom Beirat der Wirtschaftsprüferkammer be-
schlossen. 2Die Satzung tritt drei Monate nach Übermittlung an das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie in Kraft, soweit nicht das Bundesministerium für Wirt-
schaft die Satzung oder Teile derselben aufhebt. 
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(4) Die Berufssatzung kann im Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes näher regeln:  

1. Allgemeine Berufspflichten 
a) Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit; 
b) berufswürdiges Verhalten; 
c) Wechsel des Auftraggebers und Verbot der Vertretung widerstreitender Interes-
sen; 
d) vereinbare und unvereinbare Tätigkeiten; 
e) Berufshaftpflichtversicherung sowie Haftungsausschlüsse und Haftungsbegren-
zungen; 
f) Vereinbarung und Abrechnung der Vergütung der beruflichen Tätigkeit und deren 
Beitreibung; 
g) Umgang mit fremden Vermögenswerten; 
h) Ausbildung des Berufsnachwuchses sowie der Fachgehilfen in steuer- und wirt-
schaftsberatenden Berufen; 
i) Siegelführung; 
j) Verbot der Mitwirkung bei unbefugter Hilfeleistung in Steuersachen; 
k) Verbot der Verwertung von Berufsgeheimnissen. 

2. Besondere Berufspflichten bei der Durchführung von Prüfungen und der Erstattung 
von Gutachten 
a) Unbefangenheit, Unparteilichkeit und Versagung der Tätigkeit; 
b) Ausschluß als Prüfer oder Gutachter. 

3. Besondere Berufspflichten  
a) im Zusammenhang mit der Annahme, Wahrnehmung und Beendigung eines Auf-
trags und bei der Nachfolge im Mandat; 
b) bei der Führung von Handakten;  
c) bei der gemeinsamen Berufsausübung; 
d) bei der Errichtung und Tätigkeit von Berufsgesellschaften; 
e) bei grenzüberschreitender Tätigkeit; 
f) gegenüber Gerichten, Behörden, der Wirtschaftsprüferkammer und anderen Mit-
gliedern der Wirtschaftsprüferkammer. 
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4. Besondere Berufspflichten im Zusammenhang mit erlaubter Kundmachung und be-
rufswidriger Werbung 
a) Berufsbezeichnung, Voraussetzungen für Angaben über selbst benannte Interes-
senschwerpunkte; 
b) Kundmachung beruflicher Niederlassungen; 
c) Kundmachung der gemeinsamen Berufsausübung; 
d) Grenzen der sachlichen Information über das Dienstleistungsangebot,  
 Kriterien für eine reklamehafte Werbung, der Mandatswerbung und der  
 Drittwerbung. 

5. Besondere Berufspflichten zur Sicherung der Qualität der Berufsarbeit in den Auf-
gaben nach § 2 Abs. 1. 

(5) 1Die Wirtschaftsprüferkammer kann die in Absatz 2 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Aufga-
ben einzelnen Mitgliedern des Vorstandes übertragen; weitere Aufgaben können Abtei-
lungen im Sinne des § 59a übertragen werden. 2Im Falle des Absatzes 2 Nr. 4 zweite 
Alternative entscheidet der Vorstand über den Einspruch (§ 63 Abs. 5 Satz 2). 

§ 57a 

Qualitätskontrolle 

(1) 1Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind 
verpflichtet, sich im Abstand von drei Jahren einer Qualitätskontrolle zu unterziehen, 
wenn sie gesetzlich vorgeschriebene Abschlußprüfungen durchführen. 2Zur Vermeidung 
von Härtefällen kann die Wirtschaftsprüferkammer auf Antrag befristete Ausnahmege-
nehmigungen erteilen. 3Die Ausnahmegenehmigung kann wiederholt erteilt werden. 

(2) 1Die Qualitätskontrolle dient der Überwachung, ob die Grundsätze und Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Berufssat-
zung insgesamt und bei der Durchführung einzelner Aufträge eingehalten werden. 2Sie 
erstreckt sich auf betriebswirtschaftliche Prüfungen im Sinne von § 2 Abs.1, bei denen 
das Siegel geführt wird. 
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(3) 1Die Qualitätskontrolle wird durch bei der Wirtschaftsprüferkammer registrierte Wirt-
schaftsprüfer in eigener Praxis oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Prüfer für Quali-
tätskontrolle) durchgeführt. 2Ein Wirtschaftsprüfer ist auf Antrag zu registrieren, wenn er 

1. seit mindestens drei Jahren als Wirtschaftsprüfer bestellt und dabei im Bereich der 
Abschlußprüfung tätig gewesen ist; 

2. über Kenntnisse in der Qualitätssicherung verfügt; 

3. in den letzten fünf Jahren nicht berufsgerichtlich wegen der Verletzung einer Pflicht 
nach § 43 Abs. 1 verurteilt worden ist, die seine Eignung als Prüfer für Qualitätskon-
trolle ausschließt. 

3Die Registrierung setzt für einen Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis voraus, daß er ü-
ber eine wirksame Bescheinigung nach Absatz 6 Satz 3 verfügt. 4Eine Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft ist auf Antrag zu registrieren, wenn mindestens ein Vorstandsmitglied, 
Geschäftsführer, persönlich haftender Gesellschafter oder Partner nach Satz 2 regist-
riert ist und die Gesellschaft die Voraussetzung nach Satz 3 erfüllt. 5Wird einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft der Auftrag zur Durchführung einer Qualitätskontrolle erteilt, 
so muß der für die Qualitätskontrolle verantwortliche Wirtschaftsprüfer entweder dem 
Personenkreis nach Satz 4 angehören oder Gesellschafter der Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft und nach Satz 2 registriert sein. 

(4) 1Ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf nicht Prüfer für 
Qualitätskontrolle sein, wenn kapitalmäßige, finanzielle oder persönliche Bindungen zum 
zu prüfenden Wirtschaftsprüfer oder zur zu prüfenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
bestehen. 2Ferner sind wechselseitige Prüfungen ausgeschlossen. 

(5) 1Der Prüfer für Qualitätskontrolle hat das Ergebnis der Qualitätskontrolle in einem 
Bericht (Qualitätskontrollbericht) zusammenzufassen. 2Der Qualitätskontrollbericht hat 
neben einer Beschreibung von Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung auch eine 
Beurteilung des Prüfungsergebnisses zu enthalten. 3Sind vom Prüfer für Qualitätskon-
trolle keine wesentlichen Mängel im Qualitätssicherungssystem oder Prüfungshemm-
nisse festgestellt worden, hat er zu erklären, daß das in der Prüfungspraxis eingeführte 
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Qualitätssicherungssystem im Einklang mit den gesetzlichen und satzungsmäßigen An-
forderungen steht und mit hinreichender Sicherheit eine ordnungsgemäße Abwicklung 
von Prüfungsaufträgen nach § 2 Abs.1, bei denen das Berufssiegel verwendet wird, 
gewährleistet. 4Sind wesentliche Mängel im Qualitätssicherungssystem oder Prüfungs-
hemmnisse festgestellt worden, so hat der Prüfer für Qualitätskontrolle seine Erklärung 
nach Satz 3 einzuschränken oder zu versagen. 5Die Einschränkung oder die Versagung 
sind zu begründen. 6Im Falle der Einschränkung aufgrund festgestellter wesentlicher 
Mängel im Qualitätssicherungssystem hat der Prüfer für Qualitätskontrolle Empfehlun-
gen zur Beseitigung der Mängel zu geben. 

(6) 1Der Prüfer für Qualitätskontrolle wird von dem Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis 
oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. 2Nach Abschluß der Prüfung leitet 
der Prüfer für Qualitätskontrolle eine Ausfertigung des Qualitätskontrollberichts der 
Wirtschaftsprüferkammer unverzüglich zu. 3Nach Eingang des Qualitätskontrollberichts 
bescheinigt die Wirtschaftsprüferkammer dem Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis oder 
der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Teilnahme an der Qualitätskontrolle. 4Die Be-
scheinigung ist bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die nächste Qualitätskontrolle nach Ab-
satz 1 Satz 1 durchzuführen ist, zu befristen. 5Sie wird nicht erteilt, wenn die Qualitäts-
kontrolle unter Verstoß gegen Absatz 3 Sätze 1 und 5 durchgeführt oder die Erklärung 
nach Absatz 5 Satz 3 versagt wurde. 

(7) 1Ein Auftrag zur Durchführung der Qualitätskontrolle kann nur aus wichtigem Grund 
gekündigt werden. 2Als wichtiger Grund ist es nicht anzusehen, wenn Meinungsver-
schiedenheiten über den Inhalt des Qualitätskontrollberichts bestehen. 3Der Prüfer für 
Qualitätskontrolle hat über das Ergebnis seiner bisherigen Prüfung und den Kündi-
gungsgrund zu berichten. 4Der Bericht nach Satz 3 ist von dem Wirtschaftsprüfer in ei-
gener Praxis oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Falle einer späteren Quali-
tätskontrolle dem nächsten Prüfer für Qualitätskontrolle vorzulegen. 

(8) 1Der Qualitätskontrollbericht ist sieben Jahre nach Eingang in der Wirtschaftsprü-
ferkammer zu vernichten. 2Im Falle eines anhängigen Rechtsstreits über Maßnahmen 
der Kommission für Qualitätskontrolle verlängert sich die in Satz 1 bestimmte Frist bis 
zur Rechtskraft des Urteils. 

§ 57b  
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Verschwiegenheitspflicht und Verantwortlichkeit 

 

(1) Der Prüfer für Qualitätskontrolle und seine Gehilfen, die Mitglieder der Kommission 
für Qualitätskontrolle (§ 57e), die Mitglieder des Qualitätskontrollbeirats (§ 57f) und die 
Bediensteten der Wirtschaftsprüferkammer sind, auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit, 
verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der Qualitätskontrolle bekannt gewordenen An-
gelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren. 

(2) 1Für die Mitglieder der Kommission für Qualitätskontrolle, die Mitglieder des Quali-
tätskontrollbeirats und die Bediensteten der Wirtschaftsprüferkammer gilt § 64 Abs.2 
entsprechend. 2Der Genehmigung bedarf auch die Vorlegung oder Auslieferung von 
Schriftstücken durch die Wirtschaftsprüferkammer an Gerichte oder Behörden. 3Die 
Genehmigung erteilt in den Fällen der Sätze l und 2 die Kommission für Qualitätskon-
trolle. 4Sie kann nur erteilt werden, wenn der Beschuldigte den geprüften Wirtschafts-
prüfer, die geprüfte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder den Prüfer für Qualitätskon-
trolle von der Pflicht zur Verschwiegenheit entbunden hat. 

(3) Soweit dies zur Durchführung der Qualitätskontrolle erforderlich ist, ist die Pflicht 
zur Verschwiegenheit nach Absatz 1, § 43 Abs.1 Satz 1, § 64 Abs.1 dieses Gesetzes 
und § 323 Abs.1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs sowie die Pflicht zur Verschwiegen-
heit der Personen, die den Beruf gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer in eigener Pra-
xis ausüben, eingeschränkt. 

(4) § 323 des Handelsgesetzbuchs gilt vorbehaltlich des Absatzes 3 entsprechend. 

§ 57c 

Satzung für Qualitätskontrolle 

(1) 1Die Wirtschaftsprüferkammer erläßt eine Satzung für Qualitätskontrolle; die Sat-
zung wird vom Beirat der Wirtschaftsprüferkammer beschlossen. 2Die Satzung und de-
ren Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Bundesministeri-
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ums für Wirtschaft und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der 
Justiz. 

(2) Die Satzung für Qualitätskontrolle hat im Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes 
näher zu regeln: 

1. die Voraussetzungen und das Verfahren der Registrierung der Prüfer für Qualitäts-
kontrolle nach § 57a Abs.3 sowie nach § 63f Abs. 2 des Gesetzes betreffend die 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften; 

2. Ausschlußgründe des Prüfers für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs.4; 

3. das Verfahren nach den §§ 57a ff. innerhalb der Wirtschaftsprüferkammer; 

4. die Berechnung der Dreijahresfrist nach § 57a Abs.1 Satz 1; 

5. die Maßnahmen der Kommission für Qualitätskontrolle. 

§ 57d 

Mitwirkungspflichten 

1Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie die Per-
sonen, die den Beruf gemeinsam mit diesen ausüben, sind verpflichtet, dem Prüfer Zu-
tritt zu den Praxisräumen zu gewähren, Aufklärungen zu geben sowie die verlangten 
Nachweise vorzulegen, soweit dies für eine sorgfältige Prüfung erforderlich ist. 2Die Mit-
wirkung kann nicht im Wege des Verwaltungszwangs nach § 57e Abs.3 erzwungen 
werden. 

§ 57e 

Kommission für Qualitätskontrolle 
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(1) 1In der Wirtschaftsprüferkammer wird eine Kommission für Qualitätskontrolle einge-
richtet. 2Mitglieder der Kommission für Qualitätskontrolle sind Wirtschaftsprüfer und ver-
eidigte Buchprüfer, die auf Vorschlag des Vorstands vom Beirat gewählt werden; min-
destens ein Mitglied soll im genossenschaftlichen Prüfungswesen erfahren und tätig 
sein. 3Sie sind unabhängig und nicht weisungsgebunden. 4Die Kommission für Quali-
tätskontrolle ist innerhalb der Wirtschaftsprüferkammer zuständig für alle Angelegenhei-
ten der Qualitätskontrolle im Sinne von § 57a, soweit nicht der Qualitätskontrollbeirat 
zuständig ist. 5Ihr obliegt insbesondere: 

1. Ausnahmegenehmigungen nach § 57a Abs.1 Satz 2 zu erteilen; 

2. Prüfer für Qualitätskontrolle nach § 57a Abs.3 zu registrieren; 

3. Qualitätskontrollberichte entgegenzunehmen; 

4. Bescheinigungen über die Teilnahme an der Qualitätskontrolle zu erteilen und zu 
widerrufen; 

5. über Maßnahmen nach den Absätzen 2 und 3 zu entscheiden; 

6. Widersprüche gegen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Qualitätskontrolle 
zu bescheiden. 

(2) 1Liegen Mängel bei einem Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis oder einer Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft vor oder wurde die Qualitätskontrolle nicht nach Maßgabe 
der §§ 57a bis 57d und der Satzung für Qualitätskontrolle durchgeführt, kann die Kom-
mission für Qualitätskontrolle Auflagen zur Beseitigung der Mängel erteilen oder eine 
Sonderprüfung anordnen. 2Sie kann bestimmen, daß mit der Sonderprüfung ein anderer 
Prüfer beauftragt wird. 3Stellt die Kommission für Qualitätskontrolle fest, daß die Erklä-
rung nach § 57a Abs. 5 Satz 3 zu versagen war, widerruft sie die Bescheinigung nach § 
57a Abs. 6 Satz 3. 4Wurde die Erklärung nach § 57a Abs. 5 Satz 3 zu Unrecht versagt, 
kann sie entgegen § 57a Abs. 6 Satz 5 die Bescheinigung erteilen. 5Wurde die Quali-
tätskontrolle unter schwerwiegendem Verstoß gegen die in Satz 1 genannten Vorschrif-
ten durchgeführt, stellt die Kommission für Qualitätskontrolle fest, daß die Pflicht nach § 
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57a Abs.1 Satz 1 nicht erfüllt ist und widerruft die Bescheinigung nach § 57a Abs. 6 Satz 
3. 6Der Wirtschaftsprüfer oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist vor Erlaß von 
Maßnahmen nach den Sätzen 1 bis 5 anzuhören. 

(3) 1Befolgt ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Maßnah-
men nach Absatz 2 einschließlich der Aushändigung der Bescheinigung nach § 57a 
Abs.6 Satz 3 nicht, kann die Kommission für Qualitätskontrolle ein Zwangsgeld bis zu 25 
000 Euro verhängen. 2Werden trotz wiederholter Festsetzung eines Zwangsgeldes 
Maßnahmen nicht befolgt, kann die Kommission für Qualitätskontrolle die Bescheini-
gung nach § 57a Abs. 6 Satz 3 widerrufen. 

(4) 1Die Kommission für Qualitätskontrolle hat den Vorstand der Wirtschaftsprüferkam-
mer zu unterrichten, wenn ein Widerruf der Bestellung als Wirtschaftsprüfer oder der 
Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Betracht zu ziehen ist. 2Die mitge-
teilten Tatsachen dürfen im Rahmen eines berufsaufsichtlichen Verfahrens nach den §§ 
63 ff. und dem Fünften Teil dieses Gesetzes nicht verwertet werden. 

(5) Verletzungen des Berufsrechts, die zu einer Maßnahme nach den Absätzen 2 und 3 
geführt haben, können nicht Gegenstand eines berufsaufsichtlichen Verfahrens sein. 

§ 57f 

Qualitätskontrollbeirat 

(1) 1Bei der Wirtschaftsprüferkammer wird ein Qualitätskontrollbeirat eingerichtet. 2Der 
Qualitätskontrollbeirat besteht aus fünf Mitgliedern, die nicht Mitglied der Wirtschaftsprü-
ferkammer sein dürfen und die insbesondere in den Bereichen Rechnungslegung, Fi-
nanzwesen, Wissenschaft oder Rechtsprechung tätig oder tätig gewesen sind. 3Die Mit-
glieder des Qualitätskontrollbeirats werden auf Vorschlag des Vorstands, der der Zu-
stimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie bedarf, vom Beirat 
für die Dauer von vier Jahren gewählt. 4Der Qualitätskontrollbeirat gibt sich eine eigene 
Geschäftsordnung. 5Die Mitglieder des Qualitätskontrollbeirats sind unabhängig und 
nicht weisungsgebunden. 
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(2) Der Qualitätskontrollbeirat 

1. überwacht die Angemessenheit und die Funktionsfähigkeit des Systems der Quali-
tätskontrolle und nimmt hierzu Stellung; 

2. gibt Empfehlungen zur Fortentwicklung und Verbesserung des Systems der Quali-
tätskontrolle ab und 

3. erstellt einen jährlichen öffentlichen Bericht. 

(3) 1Der Qualitätskontrollbeirat kann zur Durchführung seiner Aufgaben die erforderli-
chen Aufklärungen und Nachweise von der Wirtschaftsprüferkammer und dem Prüfer für 
Qualitätskontrolle verlangen. 2Die Mitglieder des Qualitätskontrollbeirats haben das 
Recht, an einer Qualitätskontrolle und den Sitzungen der Kommission für Qualitätskon-
trolle teilzunehmen. 

(4) Die Mitglieder des Qualitätskontrollbeirats dürfen ein fremdes Geheimnis, nament-
lich ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis, das ihnen bei ihrer Tätigkeit nach den Ab-
sätzen 2 und 3 bekannt geworden ist, nicht offenbaren und nicht verwerten. 

§ 57g 

Freiwillige Qualitätskontrolle 

§ 57a Abs.2 bis 6, §§ 57b bis 57f gelten entsprechend für die freiwillige Durchführung 
einer Qualitätskontrolle bei Wirtschaftsprüfern in eigener Praxis und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften. 

 

§ 57h 

Qualitätskontrolle bei Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände 
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(1) 1§ 57a Abs..1 Satz 1, Abs.3 bis 8, §§ 57b bis 57d und § 57f gelten entsprechend für 
die Qualitätskontrolle bei Prüfungsstellen der Sparkassen- und Giroverbände, soweit 
diese Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer sind und das Landesrecht hinsichtlich der 
Verpflichtung zur Durchführung der Qualitätskontrolle nichts anderes vorsieht. 2Maßstab 
und Reichweite der Qualitätskontrolle werden in entsprechender Anwendung von § 57a 
Abs. 2 durch die nach Landesrecht zuständige Aufsichtsbehörde bestimmt. 3§ 57e Abs.2 
findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Kommission für Qualitäts-
kontrolle nicht über belastende Maßnahmen gegenüber den Prüfungsstellen entschei-
det, sondern der nach Landesrecht zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich die Tat-
sachen und Schlußfolgerungen mitteilt, die Grundlage solcher Maßnahmen sein können. 

(2) 1Prüfer für Qualitätskontrolle können im Falle des Absatzes 1 auch Prüfungsstellen 
der Sparkassen- und Giroverbände sein. 2 Eine Prüfungsstelle ist auf Antrag nach § 57a 
Abs. 3 zu registrieren, wenn der Leiter der Prüfungsstelle nach § 57a Abs. 3 Satz 2 re-
gistriert ist und die Prüfungsstelle die Voraussetzung nach § 57a Abs. 3 Satz 3 erfüllt. 

§ 58 

Mitgliedschaft 

(1)  1Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer sind die Wirtschaftsprüfer, die nach die-
sem Gesetz bestellt oder als solche anerkannt sind, und Mitglieder des Vorstandes, Ge-
schäftsführer oder persönlich haftende Gesellschafter von Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die nicht Wirtschaftsprüfer sind, sowie die anerkannten Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften. 2Für beurlaubte Wirtschaftsprüfer ruht die Mitgliedschaft während der 
Dauer ihrer Beurlaubung. 3Sie bleiben der Berufsgerichtsbarkeit unterworfen. 

(2) 1Die genossenschaftlichen Prüfungsverbände, die Sparkassen- und Giroverbände 
für ihre Prüfungsstellen sowie die überörtlichen Prüfungseinrichtungen für öffentliche 
Körperschaften können die Mitgliedschaft bei der Wirtschaftsprüferkammer erwerben. 
2Die Vorschriften des § 57 Abs. 1 und 2 sind auf diese Mitglieder nicht anzuwenden.  

§ 59 

Organe 
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(1) Organe der Wirtschaftsprüferkammer sind 

1. die Wirtschaftsprüferversammlung, 
2. der Beirat, 
3. der Vorstand, 
4. die Kommission für Qualitätskontrolle. 

(2) 1Der Beirat wird von der Wirtschaftsprüferversammlung, der Vorstand vom Beirat 
gewählt. 2Zum Mitglied des Beirates und des Vorstandes kann nur gewählt werden, wer 
persönlich Mitglied der Wirtschaftsprüferkammer ist. 3Der Präsident der Wirtschaftsprü-
ferkammer und der Vorsitzer des Beirats müssen Wirtschaftsprüfer sein. 

(3) 1Die Wahl der Beiratsmitglieder erfolgt getrennt nach Gruppen. 2Die Gruppe der 
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wählt entsprechend der Zahl 
der Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer, die dieser Gruppe am ersten Tag des der 
Einladung zur Mitgliederversammlung vorangegangenen Monats angehören, eine in der 
Organisationssatzung bestimmte Anzahl von Beiratsmitgliedern. 3Die Gruppe der ande-
ren stimmberechtigten Mitglieder wählt eine Anzahl von Beiratsmitgliedern, die sich nach 
der Zahl der stimmberechtigten Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer, die dieser 
Gruppe an dem in Satz 2 bezeichneten Tag angehören, bemißt. 4Mindestens eine Zahl 
von einem Beiratsmitglied mehr als die Hälfte der Zahl aller Beiratsmitglieder muß je-
doch von der Gruppe der Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ge-
wählt werden. 5Satz 1 bis 4 finden auf die Wahl der Vorstandsmitglieder entsprechende 
Anwendung; die Wahl des Präsidenten der Wirtschaftsprüferkammer erfolgt durch den 
gesamten Beirat. 

§ 59a 

Abteilungen des Vorstandes 

(1) 1Der Vorstand kann mehrere Abteilungen bilden, wenn die Satzung der Wirtschafts-
prüferkammer es zuläßt. 2Er überträgt den Abteilungen des Geschäfte, die sie selbstän-
dig führen. 
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(2) 1Jede Abteilung muß aus mindestens drei Mitgliedern des Vorstandes bestehen. 2Die 
Mitglieder der Abteilung wählen aus ihren Reihen einen Abteilungsvorsitzenden und ei-
nen Stellevertreter. 

(3) 1Vor Beginn des Kalenderjahres setzt der Vorstand die Zahl der Abteilungen und 
ihrer  Mitglieder fest, überträgt den Abteilungen die Geschäfte und bestimmt die Mitglie-
der der einzelnen Abteilungen. 2Jedes Mitglied des Vorstandes kann mehreren Abtei-
lungen angehören. 3Die Anordnungen können im Laufe des Jahres nur geändert wer-
den, wenn dies wegen Überlastung der Abteilung oder infolge Wechsels oder dauernder 
Verhinderung einzelner Mitglieder der Abteilung erforderlich wird. 

(4) Die Abteilungen besitzen innerhalb ihrer Zuständigkeit die Rechts und Pflichten des 
Vorstandes. 

(5) Anstelle der Abteilung entscheidet der Vorstand, wenn er es für angemessen hält 
oder wenn die Abteilung oder ihr Vorsitzender es beantragt. 

§ 60 

Satzung 

1Die Organisation und Verwaltung der Wirtschaftsprüferkammer, insbesondere die Ein-
richtung von Landesgeschäftsstellen, werden in der Satzung der Wirtschaftsprüferkam-
mer (Organisationssatzung) geregelt, die von der Wirtschaftsprüferversammlung be-
schlossen wird. 2Die Satzung und deren Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Genehmigung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. 

§ 61 

Beiträge und Gebühren 

(1) 1Die Mitglieder sind nach Maßgabe einer Beitragsordnung, die nicht der Genehmi-
gung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie bedarf, verpflichtet, Bei-
träge zu leisten. 2Die Beitragsordnung wird vom Beirat beschlossen. 



- 58 - 

(2) 1Die Wirtschaftsprüferkammer kann für die Inanspruchnahme von besonderen Ein-
richtungen oder Tätigkeiten, insbesondere für die Bestellung und Wiederbestellung als 
Wirtschaftsprüfer, die Anerkennung als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und die Ertei-
lung von Ausnahmegenehmigungen nach § 28 Abs. 2 und 3, Gebühren nach Maßgabe 
einer Gebührenordnung erheben. 2Die Gebührenordnung bedarf der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. 

(3) 1Der Anspruch der Wirtschaftsprüferkammer auf Zahlung von Beiträgen und Gebüh-
ren unterliegt der Verjährung. 2§ 20 des Verwaltungskostengesetzes ist sinngemäß an-
zuwenden. 

§ 61a 

Übermittlung personenbezogener Daten an die Wirtschaftsprüferkammer 

1Gerichte und Behörden dürfen der Wirtschaftsprüferkammer zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach § 57 Abs. 2 Nr. 4 personenbezogene Daten übermitteln, wenn die Kenntnis 
der Daten aus der Sicht der übermittelnden Stelle hierfür erforderlich ist, soweit hier-
durch schutzwürdige Interessen des Betroffenen nicht beeinträchtigt werden oder das 
öffentliche Interesse das Geheimhaltungsinteresse des Betroffenen überwiegt. 2Die Ü-
bermittlung unterbleibt, wenn besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entge-
genstehen. 3Dies gilt nicht für das Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung. 

§ 62 

Pflicht zum Erscheinen vor der Wirtschaftsprüferkammer 

1Persönliche Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer haben in Aufsichts- und Be-
schwerdesachen vor der Wirtschaftsprüferkammer zu erscheinen, wenn sie zur Anhö-
rung geladen werden. 2Auf Verlangen haben sie dem Vorstand, dem Beirat oder einem 
nach der Satzung zuständigen Ausschuß der Wirtschaftsprüferkammer oder einem be-
auftragten Mitglied des Vorstandes, des Beirates oder eines Ausschusses Auskunft zu 
geben und ihre Handakten vorzulegen, es sei denn, daß sie dadurch ihre Verpflichtung 
zur Verschwiegenheit verletzen würden. 
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§ 63  

Rügerecht des Vorstandes 

(1) 1Der Vorstand kann das Verhalten eines der Berufsgerichtsbarkeit unterliegenden 
Mitgliedes, durch das dieses ihm obliegende Pflichten verletzt hat, rügen, wenn die 
Schuld des Mitgliedes gering ist und ein Antrag auf Einleitung eines berufsgerichtlichen 
Verfahrens nicht erforderlich erscheint. 2§ 67 Abs. 2 und 3, § 69a und § 83 Abs. 2 gelten 
entsprechend. 

(2) 1Der Vorstand darf eine Rüge nicht mehr erteilen, wenn das berufsgerichtliche Ver-
fahren gegen den Wirtschaftsprüfer eingeleitet ist oder wenn seit der Pflichtverletzung 
mehr als drei Jahre vergangen sind. 2Eine Rüge darf nicht erteilt werden, während das 
Verfahren auf den Antrag des Wirtschaftsprüfers nach § 87 anhängig ist. 

(3) Bevor die Rüge erteilt wird, ist das Mitglied zu hören. 

(4) 1Der Bescheid des Vorstandes, durch den das Verhalten des Mitgliedes gerügt wird, 
ist zu begründen. 2Er ist dem Mitglied zuzustellen. Eine Abschrift des Bescheides ist der 
für die Einleitung berufsgerichtlicher Verfahren zuständigen Stelle mitzuteilen. 

(5) 1Gegen den Bescheid kann das Mitglied binnen eines Monats nach der Zustellung 
bei dem Vorstand Einspruch erheben. 2Über den Einspruch entscheidet der Vorstand; 
Absatz 4 ist entsprechend anzuwenden. 

§ 63a 

Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung 

(1) 1Wird der Einspruch gegen den Rügebescheid durch den Vorstand der Wirtschafts-
prüferkammer zurückgewiesen, so kann das Mitglied innerhalb eines Monats nach der 
Zustellung die Entscheidung des Landgerichts (Kammer für Wirtschaftsprüfersachen) 
beantragen. 2Zuständig ist das Landgericht am Sitz der Wirtschaftsprüferkammer. 
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(2) 1Der Antrag ist bei dem Landgericht schriftlich einzureichen. 2Auf das Verfahren sind 
die Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Beschwerde sinngemäß anzuwenden. 
3Die Gegenerklärung (§ 308 Abs. 1 der Strafprozeßordnung) wird von dem Vorstand der 
Wirtschaftsprüferkammer abgegeben. 4Die Staatsanwaltschaft ist an dem Verfahren 
nicht beteiligt. 5Eine mündliche Verhandlung findet statt, wenn sie das Mitglied beantragt 
oder das Landgericht für erforderlich hält. 6Von Zeit und Ort der mündlichen Verhand-
lung sind der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer, das Mitglied und sein Verteidiger 
zu benachrichtigen. 7Art und Umfang der Beweisaufnahme bestimmt das Landgericht. 
8Es hat jedoch zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf 
alle Tatsachen und Beweismittel zu erstrecken, die für die Entscheidung von Bedeutung 
sind. 

(3) 1Der Rügebescheid kann nicht deshalb aufgehoben werden, weil der Vorstand der 
Wirtschaftsprüferkammer zu Unrecht angenommen hat, die Schuld des Mitgliedes sei 
gering und der Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens nicht erforder-
lich. 2Treten die Voraussetzungen, unter denen nach § 69a von einer berufsgerichtlichen 
Ahndung abzusehen ist oder nach § 83 Abs. 2 ein berufsgerichtliches Verfahren nicht 
eingeleitet oder fortgesetzt werden darf, erst ein, nachdem der Vorstand die Rüge erteilt 
hat, so hebt das Landgericht den Rügebescheid auf. 3Der Beschluß ist mit Gründen zu 
versehen. 4Er kann nicht angefochten werden. 

(4) 1Das Landgericht, bei dem ein Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung einge-
reicht wird, leitet unverzüglich der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht eine 
Abschrift des Antrags zu. 2Der Staatsanwaltschaft ist auch eine Abschrift des Beschlus-
ses zuzuleiten, mit dem über den Antrag entschieden wird. 

(5) 1Leitet die Staatsanwaltschaft wegen desselben Verhaltens, das der Vorstand der 
Wirtschaftsprüferkammer gerügt hat, ein berufsgerichtliches Verfahren gegen das Mit-
glied ein, bevor die Entscheidung über den Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung 
gegen den Rügebescheid ergangen ist, so wird das Verfahren über den Antrag bis zum 
rechtskräftigen Abschluß des berufsgerichtlichen Verfahrens ausgesetzt. 2In den Fällen 
des § 69 Abs. 2 stellt das Landgericht nach Beendigung der Aussetzung fest, daß die 
Rüge unwirksam ist. 

§ 64 
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Pflicht der Mitglieder des Vorstandes, des Beirates und der Ausschüsse  
zur Verschwiegenheit 

(1) 1Die Mitglieder des Vorstandes, des Beirates und der Ausschüsse haben - auch 
nach dem Ausscheiden aus dem Vorstand oder dem Beirat oder dem Ausschuß - über 
die Angelegenheiten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit im Vorstand oder im Beirat oder im 
Ausschuß über Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer, Bewerber oder andere Perso-
nen bekanntwerden, Verschwiegenheit gegen jedermann zu bewahren. 2Das gleiche gilt 
für Mitglieder, die zur Mitarbeit im Vorstand, im Beirat oder in den Ausschüssen heran-
gezogen werden, und für Dienstangehörige der Wirtschaftsprüferkammer. 

(2) In gerichtlichen Verfahren und vor Behörden dürfen die in Absatz 1 bezeichneten 
Personen über solche Angelegenheiten, die ihnen bei ihrer Tätigkeit im Vorstand, Beirat 
oder in Ausschüssen über Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer, Bewerber oder an-
dere Personen bekanntgeworden sind, ohne Genehmigung nicht aussagen oder Aus-
kunft geben. 

(3) 1Die Genehmigung erteilt der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer nach pflicht-
mäßigem Ermessen. 2Die Genehmigung soll nur versagt werden, wenn Rücksichten auf 
die Stellung oder die Aufgaben der Wirtschaftsprüferkammer oder berechtigte Belange 
der Personen, über welche die Tatsachen bekanntgeworden sind, es unabweisbar er-
fordern. 3§ 28 Abs. 2 des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht bleibt unbe-
rührt. 

§ 65  

Arbeitsgemeinschaft für das wirtschaftliche Prüfungswesen 

(1) Zur Behandlung von Fragen des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhandwesens, 
die gemeinsame Belange der Wirtschaft und der Berufe der Wirtschaftsprüfer und der 
vereidigten Buchprüfer berühren, bilden der Deutsche Industrie- und Handelstag und die 
Wirtschaftsprüferkammer eine nicht rechtsfähige Arbeitsgemeinschaft für das wirtschaft-
liche Prüfungswesen (Arbeitsgemeinschaft) mit gemeinsamer Geschäftsstelle. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft gibt sich ihre Satzung selbst. 
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§ 66 

Staatsaufsicht 

1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie führt die Aufsicht über die Wirt-
schaftsprüferkammer. 2Es hat darüber zu wachen, daß die Wirtschaftsprüferkammer 
ihre Aufgaben im Rahmen der geltenden Gesetze und Satzungen erfüllt. 

Fünfter Teil 

Berufsgerichtsbarkeit  

Erster Abschnitt 

Die berufsgerichtliche Ahndung von Pflichtverletzungen 

§ 67 

Ahndung einer Pflichtverletzung 

(1) Gegen einen Wirtschaftsprüfer, der seine Pflichten schuldhaft verletzt, wird eine be-
rufsgerichtliche Maßnahme verhängt. 

(2) Ein außerhalb des Berufs liegendes Verhalten eines Wirtschaftsprüfers ist eine be-
rufsgerichtlich zu ahndende Pflichtverletzung, wenn es nach den Umständen des Einzel-
falls in besonderem Maße geeignet ist, Achtung und Vertrauen in einer für die Ausübung 
der Berufstätigkeit oder für das Ansehen des Berufs bedeutsamen Weise zu beeinträch-
tigen. 

(3) Eine berufsgerichtliche Maßnahme kann nicht verhängt werden, wenn der Wirt-
schaftsprüfer zur Zeit der Tat der Berufsgerichtsbarkeit nicht unterstand. 

§ 68 

Berufsgerichtliche Maßnahmen 
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(1) Die berufsgerichtlichen Maßnahmen sind 

1. Warnung, 
2. Verweis, 
3. Geldbuße bis zu 50 000 Euro, 
4. Ausschließung aus dem Beruf. 

(2) Die berufsgerichtlichen Maßnahmen des Verweises und der Geldbuße können ne-
beneinander verhängt werden. 

§ 69 

Rüge und berufsgerichtliche Maßnahme 

(1) 1Der Einleitung eines berufsgerichtlichen Verfahrens gegen einen Wirtschaftsprüfer 
steht es nicht entgegen, daß der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer ihm bereits we-
gen desselben Verhaltens eine Rüge erteilt hat (§63). 2Hat das Landgericht den Rüge-
bescheid aufgehoben (§63a), weil es eine schuldhafte Pflichtverletzung nicht festgestellt 
hat, so kann ein berufsgerichtliches Verfahren wegen desselben Verhaltens nur auf-
grund solcher Tatsachen oder Beweismittel eingeleitet werden, die dem Landgericht bei 
seiner Entscheidung nicht bekannt waren. 

(2) 1Die Rüge wird mit der Rechtskraft eines berufsgerichtlichen Urteils unwirksam, das 
wegen desselben Verhaltens gegen den Wirtschaftsprüfer ergeht und auf Freispruch 
oder eine berufsgerichtliche Maßnahme lautet. 2Die Rüge wird auch unwirksam, wenn 
rechtskräftig die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt ist, weil eine schuldhafte 
Pflichtverletzung nicht festzustellen ist.  

§ 69a 

Anderweitige Ahndung 

1Ist durch ein Gericht oder eine Behörde eine Strafe, eine Disziplinarmaßnahme, eine 
ehrengerichtliche Maßnahme, eine anderweitige berufsgerichtliche Maßnahme oder ei-
ne Ordnungsmaßnahme verhängt worden, so ist von einer berufsgerichtlichen Ahndung 



- 64 - 

wegen desselben Verhaltens abzusehen, wenn nicht eine berufsgerichtliche Maßnahme 
zusätzlich erforderlich ist, um den Wirtschaftsprüfer zur Erfüllung seiner Pflichten anzu-
halten und das Ansehen des Berufs zu wahren. 2Der Ausschließung steht eine ander-
weitig verhängte Strafe oder Maßnahme nicht entgegen. 

§ 70 

Verjährung der Verfolgung einer Pflichtverletzung 

(1) 1Die Verfolgung einer Pflichtverletzung, die nicht die Ausschließung aus dem Beruf 
gerechtfertigt hätte, verjährt in fünf Jahren. 2§ 78 Abs. 1, § 78 a Satz 1 sowie die §§ 78 b 
und 78 c Abs. 1 bis 4 des Strafgesetzbuches gelten entsprechend. 

(2) Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist nach Absatz 1 Satz 1 wegen desselben Sachver-
halts ein Strafverfahren eingeleitet worden, ist der Ablauf der Verjährungsfrist für die 
Dauer des Strafverfahrens gehemmt. 

§ 71 

Vorschriften für Mitglieder der Wirtschaftsprüferkammer,  
die nicht Wirtschaftsprüfer sind 

1Die Vorschriften des Fünften Teils - Berufsgerichtsbarkeit - gelten entsprechend für 
Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer oder persönlich haftende Gesellschafter einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die nicht Wirtschaftsprüfer sind. 2An die Stelle der Aus-
schließung aus dem Beruf tritt die Aberkennung der Eignung, eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft zu vertreten und ihre Geschäfte zu führen. 

Zweiter Abschnitt 

Die Gerichte 

§ 72 

Kammer für Wirtschaftsprüfersachen 
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(1) In dem berufsgerichtlichen Verfahren entscheidet im ersten Rechtszug eine Kammer 
des Landgerichts (Kammer für Wirtschaftsprüfersachen), in dessen Bezirk die Wirt-
schaftsprüferkammer ihren Sitz hat. 

(2) 1Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen entscheidet außerhalb der Hauptverhand-
lung in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden. 2In der 
Hauptverhandlung ist sie mit dem Vorsitzenden und zwei Wirtschaftsprüfern als Beisit-
zern besetzt. 

§ 73 

Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Oberlandesgericht  

(1) In dem berufsgerichtlichen Verfahren entscheidet im zweiten Rechtszug ein Senat 
des Oberlandesgerichts (Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Oberlandesgericht). 

(2) 1Der Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Oberlandesgericht entscheidet außer-
halb der Hauptverhandlung in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluß des 
Vorsitzenden. 2In der Hauptverhandlung wirken außerdem als Beisitzer zwei Wirt-
schaftsprüfer mit. 

§ 74 

Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Bundesgerichtshof 

(1) 1In dem berufsgerichtlichen Verfahren entscheidet im dritten Rechtszug ein Senat 
des Bundesgerichtshofes (Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Bundesgerichtshof). 
2Er gilt als Strafsenat im Sinne des § 132 des Gerichtsverfassungsgesetzes. 

(2) Der Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Bundesgerichtshof besteht aus einem 
Vorsitzenden sowie zwei Mitgliedern des Bundesgerichtshofs und zwei Wirtschaftsprü-
fern als Beisitzer. 

§ 75 
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Wirtschaftsprüfer als Beisitzer 

(1) Die Beisitzer aus den Reihen der Wirtschaftsprüfer sind ehrenamtliche Richter. 

(2) 1Die ehrenamtlichen Richter werden für die Gerichte des ersten und zweiten 
Rechtszuges von der Landesjustizverwaltung und für den Bundesgerichtshof von dem 
Bundesministerium der Justiz auf die Dauer von vier Jahren berufen. 2Sie können nach 
Ablauf ihrer Amtszeit wieder berufen werden. 

(3) 1Die ehrenamtlichen Richter werden den Vorschlagslisten entnommen, die der Vor-
stand der Wirtschaftsprüferkammer der Landesjustizverwaltung für die Gerichte des ers-
ten und zweiten Rechtszuges und dem Bundesministerium der Justiz für den Bundesge-
richtshof einreicht. 2Die Landesjustizverwaltung und das Bundesministerium der Justiz 
bestimmen, welche Zahl von Beisitzern für jedes Gericht erforderlich ist; sie haben vor-
her den Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer zu hören. 3Jede Vorschlagsliste soll 
mindestens die doppelte Zahl der zu berufenden Wirtschaftsprüfer enthalten. 

(4) Scheidet ein ehrenamtlicher Richter vorzeitig aus, so wird für den Rest seiner Amts-
zeit ein Nachfolger berufen. 

(5) Die Landesjustizverwaltung und das Bundesministerium der Justiz können einen 
von ihnen berufenen ehrenamtlichen Richter auf seinen Antrag aus dem Amt entlassen, 
wenn er durch Krankheit oder Gebrechen auf nicht absehbare Zeit gehindert ist, sein 
Amt ordnungsgemäß auszuüben. 

(6) Das Amt eines ehrenamtlichen Richters, der zum ehrenamtlichen Richter bei einem 
Gericht des höheren Rechtszuges berufen wird, endet mit seiner Ernennung. 

§ 76 

Voraussetzungen für die Berufung zum Beisitzer 
und Recht zur Ablehnung 

(1) 1Zum ehrenamtlichen Richter kann nur ein Wirtschaftsprüfer berufen werden, der in 
den Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer gewählt werden kann. 2Er darf als Beisitzer 
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nur für die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen, den Senat für Wirtschaftsprüfersachen 
beim Oberlandesgericht oder den Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Bundesge-
richtshof berufen werden. 

(2) Die ehrenamtlichen Richter dürfen nicht gleichzeitig dem Vorstand oder dem Beirat 
der Wirtschaftsprüferkammer angehören oder bei der Wirtschaftsprüferkammer im 
Haupt- oder Nebenberuf tätig sein. 

(3) Die Übernahme des Beisitzeramtes kann ablehnen, 

1. wer das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet hat; 

2. wer in den letzten vier Jahren Mitglied des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer 
gewesen ist; 

3. wer durch Krankheit oder Gebrechen behindert ist. 

§ 77 

Enthebung vom Amt des Beisitzers 

(1) Ein ehrenamtlicher Richter ist auf Antrag der Justizverwaltung, die ihn berufen hat, 
seines Amtes zu entheben, 

1. wenn nachträglich bekannt wird, daß er nicht hätte zum Beisitzer berufen werden 
dürfen; 

2. wenn nachträglich ein Umstand eintritt, welcher der Berufung zum Beisitzer 
entgegensteht; 

3. wenn der Wirtschaftsprüfer seine Amtspflicht als Beisitzer grob verletzt. 



- 68 - 

(2) 1Über den Antrag der Landesjustizverwaltung entscheidet ein Zivilsenat des Ober-
landesgerichts, über den Antrag des Bundesministeriums der Justiz ein Zivilsenat des 
Bundesgerichtshofes. 2Bei der Entscheidung dürfen die Mitglieder der Senate für Wirt-
schaftsprüfersachen nicht mitwirken. 

(3) 1Vor der Entscheidung ist der ehrenamtliche Richter zu hören. 2Die Entscheidung ist 
endgültig. 

§ 78 

Stellung der ehrenamtlichen Richter und 
Pflicht zur Verschwiegenheit 

(1) Die ehrenamtlichen Richter haben in der Sitzung, zu der sie herangezogen werden, 
die Stellung eines Berufsrichters. 

(2) 1Die ehrenamtlichen Richter haben über Angelegenheiten, die ihnen bei ihrer Tätig-
keit bekannt werden, Verschwiegenheit gegen jedermann zu bewahren. 2§ 64 Abs. 2 
und 3 ist entsprechend anzuwenden. 3Die Genehmigung zur Aussage erteilt der Präsi-
dent des Gerichts. 

§ 79 

Reihenfolge der Teilnahme an den Sitzungen 

(1) Die ehrenamtlichen Richter sind zu den einzelnen Sitzungen in der Reihenfolge ei-
ner Liste heranzuziehen, die der Vorsitzende nach Anhörung der beiden ältesten der 
berufenen ehrenamtlichen Richter vor Beginn des Geschäftsjahres aufstellt. 

(2) Für die Entbindung eines ehrenamtlichen Richters von der Dienstleistung an be-
stimmten Sitzungstagen gilt § 54 des Gerichtsverfassungsgesetzes sinngemäß. 

§ 80 

Entschädigung der ehrenamtlichen Richter 
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Die ehrenamtlichen Richter erhalten eine Entschädigung nach dem Gesetz über die 
Entschädigung der ehrenamtlichen Richter bei den Gerichten. 

Dritter Abschnitt 

Verfahrensvorschriften 

1. Allgemeines 

§ 81 

Vorschriften für das Verfahren 

Für das berufsgerichtliche Verfahren gelten die nachstehenden Vorschriften. 

§ 82 

Keine Verhaftung des Wirtschaftsprüfers 

1Der Wirtschaftsprüfer darf zur Durchführung des berufsgerichtlichen Verfahrens weder 
vorläufig festgenommen noch verhaftet oder vorgeführt werden. 2Er kann nicht zur Vor-
bereitung eines Gutachtens über seinen psychischen Zustand in ein psychiatrisches 
Krankenhaus gebracht werden. 

§ 82 a 

Verteidigung 

(1) Zu Verteidigern im berufsgerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht und vor dem 
Oberlandesgericht können außer den in § 138 Abs. 1 der Strafprozeßordnung genann-
ten Personen auch Wirtschaftsprüfer gewählt werden. 

(2) § 140 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 der Strafprozeßordnung ist auf die Verteidigung im 
berufsgerichtlichen Verfahren nicht anzuwenden. 
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§ 82 b 

Akteneinsicht des Wirtschaftsprüfers 

1Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, die Akten, die dem Gericht vorliegen oder diesem im 
Falle der Einreichung einer Anschuldigungsschrift vorzulegen wären, einzusehen sowie 
amtlich verwahrte Beweisstücke zu besichtigen. 2§ 147 Abs. 2, 3, 5 und 6 der Strafpro-
zeßordnung ist insoweit entsprechend anzuwenden. 

§ 83 

Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens 
zum Straf- oder Bußgeldverfahren 

(1) 1Ist gegen einen Wirtschaftsprüfer, der einer Verletzung seiner Pflichten beschuldigt 
wird, wegen desselben Verhaltens die öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren 
erhoben, so kann gegen ihn ein berufsgerichtliches Verfahren zwar eingeleitet, es muß 
aber bis zur Beendigung des strafgerichtlichen Verfahrens ausgesetzt werden. 2Ebenso 
muß ein bereits eingeleitetes berufsgerichtliches Verfahren ausgesetzt werden, wenn 
während seines Laufes die öffentliche Klage im strafgerichtlichen Verfahren erhoben 
wird. 3Das berufsgerichtliche Verfahren ist fortzusetzen, wenn die Sachaufklärung so 
gesichert erscheint, daß sich widersprechende Entscheidungen nicht zu erwarten sind, 
oder wenn im strafgerichtlichen Verfahren aus Gründen nicht verhandelt werden kann, 
die in der Person des Wirtschaftsprüfers liegen. 

(2) Wird der Wirtschaftsprüfer im gerichtlichen Verfahren wegen einer Straftat oder ei-
ner Ordnungswidrigkeit freigesprochen, so kann wegen der Tatsachen, die Gegenstand 
der gerichtlichen Entscheidung waren, ein berufsgerichtliches Verfahren nur dann einge-
leitet oder fortgesetzt werden, wenn diese Tatsachen, ohne den Tatbestand einer Straf-
vorschrift oder einer Bußgeldvorschrift zu erfüllen, eine Verletzung der Pflichten des 
Wirtschaftsprüfers enthalten. 

(3) 1Für die Entscheidung im berufsgerichtlichen Verfahren sind die tatsächlichen Fest-
stellungen des Urteils im Strafverfahren oder Bußgeldverfahren bindend, auf denen die 
Entscheidung des Gerichts beruht. 2In dem berufsgerichtlichen Verfahren kann ein Ge-
richt jedoch die nochmalige Prüfung solcher Feststellungen beschließen, deren Richtig-



- 71 - 

keit seine Mitglieder mit Stimmenmehrheit bezweifeln; dies ist in den Gründen der be-
rufsgerichtlichen Entscheidung zum Ausdruck zu bringen.  

(4) 1Wird ein berufsgerichtliches Verfahren nach Absatz 1 Satz 3 fortgesetzt, ist die 
Wiederaufnahme des rechtskräftig abgeschlossenen berufsgerichtlichen Verfahrens 
auch zulässig, wenn die tatsächlichen Feststellungen, auf denen die Verurteilung oder 
der Freispruch im berufsgerichtlichen Verfahren beruht, den Feststellungen im strafge-
richtlichen Verfahren widersprechen. 2Den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 
kann die Staatsanwaltschaft oder der Wirtschaftsprüfer binnen eines Monats nach 
Rechtskraft des Urteils im strafgerichtlichen Verfahren stellen. 

§ 83 a 

Verhältnis des berufsgerichtlichen Verfahrens zu den Verfahren anderer Berufs-
gerichtsbarkeiten 

(1) Über eine Pflichtverletzung eines Wirtschaftsprüfers, der zugleich der Disziplinar-, 
Ehren- oder Berufsgerichtsbarkeit eines anderen Berufs untersteht, wird im berufsge-
richtlichen Verfahren nur dann entschieden, wenn die Pflichtverletzung überwiegend mit 
der Ausübung des Berufs des Wirtschaftsprüfers im Zusammenhang steht oder wenn 
wegen der Schwere der Pflichtverletzung das berufsgerichtliche Verfahren mit dem Ziel 
der Ausschließung aus dem Beruf eingeleitet worden ist. 

(2) 1Beabsichtigt die Staatsanwaltschaft, gegen einen solchen Wirtschaftsprüfer das 
berufsgerichtliche Verfahren einzuleiten, so teilt sie dies der Staatsanwaltschaft oder 
Behörde mit, die für die Einleitung eines Verfahrens gegen ihn als Angehörigen des an-
deren Berufs zuständig wäre. 2Hat die für den anderen Beruf zuständige Staatsanwalt-
schaft oder Einleitungsbehörde die Absicht, gegen den Wirtschaftsprüfer ein Verfahren 
einzuleiten, so unterrichtet sie die Staatsanwaltschaft, die für die Einleitung des berufs-
gerichtlichen Verfahrens zuständig wäre (§ 84). 

(3) Hat das Gericht einer Disziplinar-, Ehren- oder Berufsgerichtsbarkeit sich zuvor 
rechtskräftig für zuständig oder unzuständig erklärt, über die Pflichtverletzung eines 
Wirtschaftsprüfers, der zugleich der Disziplinar-, Ehren- oder Berufsgerichtsbarkeit eines 
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anderen Berufs untersteht, zu entscheiden, so sind die anderen Gerichte an diese Ent-
scheidung gebunden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auf Wirtschaftsprüfer, die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- oder Amtsverhältnis stehen und ihren Beruf als Wirtschaftsprüfer nicht ausüben 
dürfen (§ 44a), nicht anzuwenden. 

§ 83 b 

Aussetzung des berufsgerichtlichen Verfahrens 

Das berufsgerichtliche Verfahren kann ausgesetzt werden, wenn in einem anderen ge-
setzlich geordneten Verfahren über eine Frage zu entscheiden ist, deren Beurteilung für 
die Entscheidung im berufsgerichtlichen Verfahren von wesentlicher Bedeutung ist. 

2. Das Verfahren im ersten Rechtszug 

§ 84 

Mitwirkung der Staatsanwaltschaft 

Die Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, bei dem der Senat für Wirtschafts-
prüfersachen besteht, nimmt in den Verfahren vor der Kammer für Wirtschaftsprüfersa-
chen die Aufgaben der Staatsanwaltschaft wahr. 

§ 85 

Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 

Das berufsgerichtliche Verfahren wird dadurch eingeleitet, daß die Staatsanwaltschaft 
eine Anschuldigungsschrift bei dem Landgericht einreicht. 

§ 86 

Gerichtliche Entscheidung über die Einleitung des Verfahrens 
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(1) Gibt die Staatsanwaltschaft einem Antrag des Vorstandes der Wirtschaftsprüfer-
kammer, gegen einen Wirtschaftsprüfer das berufsgerichtliche Verfahren einzuleiten, 
keine Folge oder verfügt sie die Einstellung des Verfahrens, so hat sie ihre Entschlie-
ßung dem Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 

(2) 1Der Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer kann gegen den Bescheid der Staats-
anwaltschaft binnen eines Monats nach der Bekanntmachung bei dem Oberlandesge-
richt die gerichtliche Entscheidung beantragen. 2Der Antrag muß die Tatsachen, welche 
die Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens begründen sollen, und die Beweismit-
tel angeben. 

(3) Auf das Verfahren nach Absatz 2 sind die §§ 173 bis 175 der Strafprozeßordnung 
entsprechend anzuwenden. 

(4) § 172 der Strafprozeßordnung ist nicht anzuwenden. 

§ 87 

Antrag des Wirtschaftsprüfers auf Einleitung des 
berufsgerichtlichen Verfahrens 

(1) 1Der Wirtschaftsprüfer kann bei der Staatsanwaltschaft beantragen, das berufsge-
richtliche Verfahren gegen ihn einzuleiten, damit er sich von dem Verdacht einer Pflicht-
verletzung reinigen kann. 2Wegen eines Verhaltens, das der Vorstand der Wirtschafts-
prüferkammer gerügt hat, kann der Wirtschaftsprüfer den Antrag nicht stellen. 

(2) 1Gibt die Staatsanwaltschaft dem Antrag des Wirtschaftsprüfers keine Folge oder 
verfügt sie die Einstellung des Verfahrens, so hat sie ihre Entschließung dem Wirt-
schaftsprüfer unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 2Wird in den Gründen eine schuld-
hafte Pflichtverletzung festgestellt, das berufsgerichtliche Verfahren aber nicht eingelei-
tet, oder wird offengelassen, ob eine schuldhafte Pflichtverletzung vorliegt, kann der 
Wirtschaftsprüfer bei dem Oberlandesgericht die gerichtliche Entscheidung beantragen. 
3Der Antrag ist binnen eines Monats nach der Bekanntmachung der Entschließung der 
Staatsanwaltschaft zu stellen. 
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(3) 1Auf das Verfahren vor dem Oberlandesgericht ist § 173 Abs. 1 und 3 der Strafpro-
zeßordnung entsprechend anzuwenden. 2Das Oberlandesgericht entscheidet durch Be-
schluß, ob eine schuldhafte Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers festzustellen ist. 
3Der Beschluß ist mit Gründen zu versehen. 4Erachtet das Oberlandesgericht den Wirt-
schaftsprüfer einer berufsgerichtlich zu ahndenden Pflichtverletzung für hinreichend ver-
dächtig, so beschließt es die Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens. 5Die Durch-
führung dieses Beschlusses obliegt der Staatsanwaltschaft. 

(4) Erachtet das Oberlandesgericht eine schuldhafte Pflichtverletzung nicht für gege-
ben, so kann nur aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel wegen desselben Verhal-
tens ein Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens gestellt oder eine Rü-
ge durch den Vorstand der Wirtschaftsprüferkammer erteilt werden. 

§§ 88 - 93 

(weggefallen) 

§ 94 

Inhalt der Anschuldigungsschrift 

1In der Anschuldigungsschrift (§ 85 dieses Gesetzes sowie § 207 Abs. 3 der Strafproze-
ßordnung) ist die dem Wirtschaftsprüfer zur Last gelegte Pflichtverletzung unter Anfüh-
rung der sie begründenden Tatsachen zu bezeichnen (Anschuldigungssatz). 2Ferner 
sind die Beweismittel anzugeben, wenn in der Hauptverhandlung Beweise erhoben wer-
den sollen. 3Die Anschuldigungsschrift enthält den Antrag, das Hauptverfahren vor der 
Kammer für Wirtschaftsprüfersachen zu eröffnen. 

§ 95  

Entscheidung über die Eröffnung des Hauptverfahrens 

(1) In dem Beschluß, durch den das Hauptverfahren eröffnet wird, läßt die Kammer für 
Wirtschaftsprüfersachen beim Landgericht die Anschuldigung zur Hauptverhandlung zu. 
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(2) Der Beschluß, durch den das Hauptverfahren eröffnet worden ist, kann von dem 
Wirtschaftsprüfer nicht angefochten werden. 

(3) 1Der Beschluß, durch den die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt wird, ist zu 
begründen. 2Gegen den Beschluß steht der Staatsanwaltschaft die sofortige Beschwer-
de zu. 

§ 96 

Rechtskraftwirkung eines ablehnenden Beschlusses 

Ist die Eröffnung des Hauptverfahrens durch einen nicht mehr anfechtbaren Beschluß 
abgelehnt, so kann der Antrag auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens nur 
aufgrund neuer Tatsachen oder Beweismittel und nur innerhalb von fünf Jahren, seitdem 
der Beschluß rechtskräftig geworden ist, erneut gestellt werden.  

§ 97 

Zustellung des Eröffnungsbeschlusses 

1Der Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens ist dem Wirtschaftsprüfer spä-
testens mit der Ladung zuzustellen. 2Entsprechendes gilt in den Fällen des § 207 Abs. 3 
der Strafprozeßordnung für die nachgereichte Anschuldigungsschrift. 

§ 98 

Hauptverhandlung trotz Ausbleibens des Wirtschaftsprüfers 

1Die Hauptverhandlung kann gegen einen Wirtschaftsprüfer, der nicht erschienen ist, 
durchgeführt werden, wenn er ordnungsmäßig geladen und in der Ladung darauf hin-
gewiesen ist, daß in seiner Abwesenheit verhandelt werden kann. 2Eine öffentliche La-
dung ist nicht zulässig. 

§ 99 
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Nichtöffentliche Hauptverhandlung 

(1) 1Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. 2Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kann, 
auf Antrag des Wirtschaftsprüfers muß die Öffentlichkeit hergestellt werden; in diesem 
Fall sind die Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes über die Öffentlichkeit sinn-
gemäß anzuwenden. 

(2) 1Zu nichtöffentlichen Verhandlungen ist Vertretern der Landesjustizverwaltung, dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts oder seinem Beauftragten, den Beamten der 
Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht, Vertretern des Bundesministeriums für 
Wirtschaft und Technologie, Vertretern der Wirtschaftsprüferkammer und den Wirt-
schaftsprüfern der Zutritt gestattet. 2Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen kann nach 
Anhörung der Beteiligten auch andere Personen als Zuhörer zulassen. 

§ 100 

(weggefallen) 

§ 101 

Beweisaufnahme durch einen ersuchten Richter 

1Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen kann ein Amtsgericht um die Vernehmung 
von Zeugen oder Sachverständigen ersuchen. 2Der Zeuge oder Sachverständige ist 
jedoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des Wirtschaftsprüfers in der Hauptver-
handlung zu vernehmen, es sei denn, daß er voraussichtlich am Erscheinen in der 
Hauptverhandlung verhindert ist oder ihm das Erscheinen wegen großer Entfernung 
nicht zugemutet werden kann. 

§ 102 

Verlesen von Protokollen 

(1) Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen beschließt nach pflichtmäßigem Ermes-
sen, ob die Aussage eines Zeugen oder eines Sachverständigen, der bereits in dem 
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berufsgerichtlichen oder in einem anderen gesetzlich geordneten Verfahren vernommen 
worden ist, zu verlesen sei. 

(2) 1Bevor der Gerichtsbeschluß ergeht, kann der Staatsanwalt oder der Wirtschaftsprü-
fer beantragen, den Zeugen oder Sachverständigen in der Hauptverhandlung zu ver-
nehmen. 2Einem solchen Antrag ist zu entsprechen, es sei denn, daß der Zeuge oder 
Sachverständige voraussichtlich am Erscheinen in der Hauptverhandlung verhindert ist 
oder ihm das Erscheinen wegen großer Entfernung nicht zugemutet werden kann. 3Wird 
dem Antrag stattgegeben, so darf das Protokoll über die frühere Vernehmung nicht ver-
lesen werden. 

(3) 1Ist ein Zeuge oder Sachverständiger durch einen ersuchten Richter vernommen 
worden (§101), so kann der Verlesung des Protokolls nicht widersprochen werden. 2Der 
Staatsanwalt oder der Wirtschaftsprüfer kann jedoch der Verlesung widersprechen, 
wenn ein Antrag gemäß § 101 Satz 2 abgelehnt worden ist und Gründe für eine Ableh-
nung des Antrags jetzt nicht mehr bestehen. 

§ 103 

Entscheidung 

(1) Die Hauptverhandlung schließt mit der auf die Beratung folgenden Verkündung des 
Urteils. 

(2) Das Urteil lautet auf Freisprechung, Verurteilung oder Einstellung des Verfahrens. 

(3) Das berufsgerichtliche Verfahren ist, abgesehen von dem Fall des § 260 Abs. 3 der 
Strafprozeßordnung, einzustellen, 

1. wenn die Bestellung als Wirtschaftsprüfer erloschen, zurückgenommen oder wider-
rufen ist (§§ 19, 20); 

2. wenn nach § 69a von einer berufsgerichtlichen Ahndung abzusehen ist. 



- 78 - 

3. Die Rechtsmittel 

§ 104 

Beschwerde 

Für die Verhandlung und Entscheidung über Beschwerden ist der Senat für Wirtschafts-
prüfersachen beim Oberlandesgericht zuständig. 

§ 105 

Berufung 

(1) Gegen das Urteil der Kammer für Wirtschaftsprüfersachen ist die Berufung an den 
Senat für Wirtschaftsprüfersachen zulässig.  

(2) 1Die Berufung muß binnen einer Woche nach Verkündung des Urteils bei der Kam-
mer für Wirtschaftsprüfersachen schriftlich eingelegt werden. 2Ist das Urteil nicht in An-
wesenheit des Wirtschaftsprüfers verkündet worden, so beginnt für diesen die Frist mit 
der Zustellung. 

(3) Die Berufung kann nur schriftlich gerechtfertigt werden. 

(4) Auf das Verfahren sind im übrigen neben den Vorschriften der Strafprozeßordnung 
über die Berufung die §§ 98, 99, 101 bis 103 dieses Gesetzes sinngemäß anzuwenden. 

§ 106 

Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Senat 
für Wirtschaftsprüfersachen 

Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft in dem Verfahren vor dem Senat für Wirtschafts-
prüfersachen werden von der Staatsanwaltschaft bei dem Oberlandesgericht wahrge-
nommen, bei dem der Senat besteht. 
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§ 107 

Revision 

(1) Gegen ein Urteil des Senats für Wirtschaftsprüfersachen bei dem Oberlandesgericht 
ist die Revision an den Bundesgerichtshof zulässig, 

1. wenn das Urteil auf Ausschließung aus dem Beruf lautet; 

2. wenn der Senat für Wirtschaftsprüfersachen bei dem Oberlandesgericht entgegen 
einem Antrag der Staatsanwaltschaft nicht auf Ausschließung erkannt hat; 

3. wenn der Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Oberlandesgericht sie in dem Ur-
teil zugelassen hat.  

(2) Der Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Oberlandesgericht darf die Revision nur 
zulassen, wenn er über Rechtsfragen oder Fragen der Berufspflichten entschieden hat, 
die von grundsätzlicher Bedeutung sind. 

(3) 1Die Nichtzulassung der Revision kann selbständig durch Beschwerde innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des Urteils angefochten werden. 2Die Beschwerde ist bei 
dem Oberlandesgericht einzulegen. 3In der Beschwerdeschrift muß die grundsätzliche 
Rechtsfrage ausdrücklich bezeichnet werden. 

(4) Die Beschwerde hemmt die Rechtskraft des Urteils. 

(5) 1Wird der Beschwerde nicht abgeholfen, so entscheidet der Bundesgerichtshof 
durch Beschluß. 2Der Beschluß bedarf keiner Begründung, wenn die Beschwerde ein-
stimmig verworfen oder zurückgewiesen wird. 3Mit Ablehnung der Beschwerde durch 
den Bundesgerichtshof wird das Urteil rechtskräftig. 4Wird der Beschwerde stattgege-
ben, so beginnt mit Zustellung des Beschwerdebescheids die Revisionsfrist. 

§ 107a 
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Einlegung der Revision und Verfahren 

(1) 1Die Revision ist binnen einer Woche bei dem Oberlandesgericht schriftlich einzule-
gen. 2Die Frist beginnt mit der Verkündung des Urteils. 3Ist das Urteil nicht in Anwesen-
heit des Wirtschaftsprüfers verkündet worden, so beginnt für diesen die Frist mit der Zu-
stellung. 

(2) Seitens des Wirtschaftsprüfers können die Revisionsanträge und deren Begründung 
nur schriftlich angebracht werden. 

(3) 1Auf das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof sind im übrigen neben den Vor-
schriften der Strafprozeßordnung über die Revision § 99 und § 103 Abs. 3 dieses Ge-
setzes sinngemäß anzuwenden. 2In den Fällen des § 354 Abs. 2 der Strafprozeßord-
nung ist an den nach § 73 zuständigen Senat für Wirtschaftsprüfersachen beim Ober-
landesgericht zurückzuverweisen. 

§ 108 

Mitwirkung der Staatsanwaltschaft vor dem Bundesgerichtshof 

Die Aufgaben der Staatsanwaltschaft in den Verfahren vor dem Bundesgerichtshof wer-
den von dem Generalbundesanwalt wahrgenommen. 

4. Die Sicherung von Beweisen 

§ 109 

Anordnung der Beweissicherung 

(1) 1Wird ein berufsgerichtliches Verfahren gegen den Wirtschaftsprüfer eingestellt, weil 
seine Bestellung als Wirtschaftsprüfer erloschen oder zurückgenommen ist, so kann in 
der Entscheidung zugleich auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Sicherung der Beweise 
angeordnet werden, wenn zu erwarten ist, daß auf Ausschließung aus dem Beruf er-
kannt worden wäre. 2Die Anordnung kann nicht angefochten werden. 
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(2) 1Die Beweise werden von der Kammer für Wirtschaftsprüfersachen beim Landge-
richt aufgenommen. 2Die Kammer kann eines ihrer berufsrichterlichen Mitglieder mit der 
Beweisaufnahme beauftragen.  

§ 110 

Verfahren 

(1) 1Die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen beim Landgericht hat von Amts wegen 
alle Beweise zu erheben, die eine Entscheidung darüber begründen können, ob das 
eingestellte Verfahren zur Ausschließung aus dem Beruf geführt hätte. 2Den Umfang 
des Verfahrens bestimmt die Kammer für Wirtschaftsprüfersachen beim Landgericht 
nach pflichtmäßigem Ermessen, ohne an Anträge gebunden zu sein; ihre Verfügungen 
können insoweit nicht angefochten werden. 

(2) Zeugen sind, soweit nicht Ausnahmen vorgeschrieben oder zugelassen sind, eidlich 
zu vernehmen. 

(3) 1Die Staatsanwaltschaft und der frühere Wirtschaftsprüfer sind an dem Verfahren zu 
beteiligen. 2Ein Anspruch auf Benachrichtigung von den Terminen, die zum Zwecke der 
Beweissicherung anberaumt werden, steht dem früheren Wirtschaftsprüfer nur zu, wenn 
er sich im Inland aufhält und seine Anschrift dem Landgericht angezeigt hat. 

5. Das Berufsverbot 

§ 111 

Voraussetzung des Verbotes 

(1) 1Sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, daß gegen einen Wirtschafts-
prüfer auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt werden wird, so kann gegen ihn durch 
Beschluß ein vorläufiges Berufsverbot verhängt werden. 2§ 83 Abs. 1 Satz 1 und 2 ist 
nicht anzuwenden. 
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(2) 1Die Staatsanwaltschaft kann vor Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens den 
Antrag auf Verhängung eines Berufsverbotes stellen. 2In dem Antrag sind die Pflichtver-
letzung, die dem Wirtschaftsprüfer zur Last gelegt wird, sowie die Beweismittel an-
zugeben. 

(3) Für die Verhandlung und Entscheidung ist das Gericht zuständig, das über die Er-
öffnung des Hauptverfahrens gegen den Wirtschaftsprüfer zu entscheiden hat oder vor 
dem das berufsgerichtliche Verfahren anhängig ist. 

§ 112 

Mündliche Verhandlung 

(1) Der Beschluß, durch den ein Berufsverbot verhängt wird, kann nur aufgrund mündli-
cher Verhandlung ergehen. 

(2) Auf die Besetzung des Gerichts, die Ladung und die mündliche Verhandlung sind 
die Vorschriften entsprechend anzuwenden, die für die Hauptverhandlung vor dem er-
kennenden Gericht maßgebend sind, soweit sich nicht aus den folgenden Vorschriften 
etwas anderes ergibt. 

(3) 1In der ersten Ladung ist die dem Wirtschaftsprüfer zur Last gelegte Pflichtverlet-
zung durch Anführung der sie begründenden Tatsachen zu bezeichnen; ferner sind die 
Beweismittel anzugeben. 2Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn dem Wirtschaftsprüfer 
die Anschuldigungsschrift bereits mitgeteilt worden ist. 

(4) Den Umfang der Beweisaufnahme bestimmt das Gericht nach pflichtmäßigem Er-
messen, ohne an Anträge der Staatsanwaltschaft oder des Wirtschaftsprüfers gebunden 
zu sein. 

§ 113 

Abstimmung über das Verbot 
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Zur Verhängung des Berufsverbotes ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen 
erforderlich. 

§ 114 

Verbot im Anschluß an die Hauptverhandlung 

1Hat das Gericht auf Ausschließung aus dem Beruf erkannt, so kann es im unmittelba-
ren Anschluß an die Hauptverhandlung über die Verhängung des Berufsverbotes ver-
handeln und entscheiden. 2Dies gilt auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer zu der 
Hauptverhandlung nicht erschienen ist. 

§ 115  

Zustellung des Beschlusses 

1Der Beschluß ist mit Gründen zu versehen. 2Er ist dem Wirtschaftsprüfer zuzustellen. 
3War der Wirtschaftsprüfer bei der Verkündung des Beschlusses nicht anwesend, ist 
ihm zusätzlich der Beschluß ohne Gründe unverzüglich nach der Verkündung zuzustel-
len. 

§ 116 

Wirkungen des Verbotes 

(1) Der Beschluß wird mit der Verkündung wirksam. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer, gegen den ein Berufsverbot verhängt ist, darf seinen Beruf 
nicht ausüben. 

(3) Der Wirtschaftsprüfer, gegen den ein Berufsverbot verhängt ist, darf jedoch seine 
eigenen Angelegenheiten, die Angelegenheiten seines Ehegatten oder seines Lebens-
partners und seiner minderjährigen Kinder wahrnehmen, soweit es sich nicht um die 
Erteilung von Prüfungsvermerken handelt.  
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(4) 1Die Wirksamkeit von Rechtshandlungen, die der Wirtschaftsprüfer vornimmt, wird 
durch das Berufsverbot nicht berührt. 2Das gleiche gilt für Rechtshandlungen, die ihm 
gegenüber vorgenommen werden. 

§ 117 

Zuwiderhandlungen gegen das Verbot 

(1) Der Wirtschaftsprüfer, der einem gegen ihn ergangenen Berufsverbot wissentlich 
zuwiderhandelt, wird aus dem Beruf ausgeschlossen, sofern nicht wegen besonderer 
Umstände eine mildere berufsgerichtliche Maßnahme ausreichend erscheint. 

(2) Gerichte oder Behörden sollen einen Wirtschaftsprüfer, der entgegen einem Berufs-
verbot vor ihnen auftritt, zurückweisen. 

§ 118 

Beschwerde 

(1) 1Gegen den Beschluß, durch den das Landgericht oder das Oberlandesgericht ein 
Berufsverbot verhängt, ist die sofortige Beschwerde zulässig. 2Die Beschwerde hat kei-
ne aufschiebende Wirkung. 

(2) Gegen den Beschluß, durch den das Landgericht oder das Oberlandesgericht es 
ablehnt, ein Berufsverbot zu verhängen, steht der Staatsanwaltschaft die sofortige Be-
schwerde zu. 

(3) 1Über die sofortige Beschwerde entscheidet, sofern der angefochtene Beschluß von 
dem Landgericht erlassen ist, das Oberlandesgericht und, sofern er vor dem Oberlan-
desgericht ergangen ist, der Bundesgerichtshof. 2Für das Verfahren gelten neben den 
Vorschriften der Strafprozeßordnung über die Beschwerde § 112 Abs. 1, 2 und 4 sowie 
§§ 113 und 115 dieses Gesetzes entsprechend. 

§ 119 
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Außerkrafttreten des Verbotes 

Das Berufsverbot tritt außer Kraft, 

1. wenn ein nicht auf Ausschließung lautendes Urteil ergeht; 

2. wenn die Eröffnung des Hauptverfahrens vor der Kammer für Wirtschaftsprüfersa-
chen abgelehnt wird. 

§ 120 

Aufhebung des Verbotes  

(1) Das Berufsverbot wird aufgehoben, wenn sich ergibt, daß die Voraussetzungen für 
seine Verhängung nicht oder nicht mehr vorliegen. 

(2) Über die Aufhebung entscheidet das nach § 111 Abs. 3 zuständige Gericht. 

(3) 1Beantragt der Wirtschaftsprüfer, das Verbot aufzuheben, so kann eine erneute 
mündliche Verhandlung angeordnet werden. 2Der Antrag kann nicht gestellt werden, 
solange über eine sofortige Beschwerde des Wirtschaftsprüfers nach § 118 Abs. 1 noch 
nicht entschieden ist. 3Gegen den Beschluß, durch den der Antrag abgelehnt wird, ist 
eine Beschwerde nicht zulässig. 

§ 120 a 

Mitteilung des Verbotes 

(1) Der Beschluß, durch den ein Berufsverbot verhängt wird, ist alsbald der Wirtschafts-
prüferkammer in beglaubigter Abschrift mitzuteilen. 

(2) Tritt das Berufsverbot außer Kraft oder wird es aufgehoben, so gilt Absatz 1 ent-
sprechend. 



- 86 - 

§ 121 

Bestellung eines Vertreters 

(1) 1Für den Wirtschaftsprüfer, gegen den ein Berufsverbot verhängt ist, wird im Falle 
des Bedürfnisses von der Wirtschaftsprüferkammer ein Vertreter bestellt. 2Vor der Be-
stellung ist der vom Berufsverbot betroffene Wirtschaftsprüfer zu hören; er kann einen 
geeigneten Vertreter vorschlagen. 

(2) Der Vertreter muß Wirtschaftsprüfer sein. 

(3) 1Ein Wirtschaftsprüfer, dem die Vertretung übertragen wird, kann sie nur aus einem 
wichtigen Grund ablehnen. 2Über die Ablehnung entscheidet die Wirtschaftsprüferkam-
mer. 

(4) 1Der Vertreter führt sein Amt unter eigener Verantwortung, jedoch für Rechnung und 
auf Kosten des Vertretenen. 2An Weisungen des Vertretenen ist er nicht gebunden. 

(5) 1Der Vertretene hat dem Vertreter eine angemessene Vergütung zu zahlen. 2Auf 
Antrag des Vertretenen oder des Vertreters setzt der Vorstand der Wirtschaftsprüfer-
kammer die Vergütung fest. 3Der Vertreter ist befugt, Vorschüsse auf die vereinbarte 
oder festgesetzte Vergütung zu entnehmen. 4Für die festgesetzte Vergütung haftet die 
Wirtschaftsprüferkammer wie ein Bürge. 

Vierter Abschnitt 

Die Kosten in dem berufsgerichtlichen Verfahren und in dem 
Verfahren bei Anträgen auf berufsgerichtliche Entscheidung 

über die Rüge. Die Vollstreckung der berufsgerichtlichen  
Maßnahmen und der Kosten. Die Tilgung 

§ 122 

Gebührenfreiheit, Auslagen 
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Für das berufsgerichtliche Verfahren und das Verfahren bei einem Antrag auf berufsge-
richtliche Entscheidung über die Rüge (§ 63a) werden keine Gebühren, sondern nur die 
Auslagen nach den Vorschriften des Gerichtskostengesetzes erhoben. 

§ 123 

Kosten bei Anträgen auf Einleitung des berufsgerichtlichen Verfahrens 

(1) Einem Wirtschaftsprüfer, der einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung über die 
Entschließung der Staatsanwaltschaft (§ 87 Abs. 2) zurücknimmt, sind die durch dieses 
Verfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen. 

(2) Wird ein Antrag des Vorstandes der Wirtschaftsprüferkammer auf gerichtliche Ent-
scheidung in dem Fall des § 86 Abs. 2 verworfen, so sind die durch das Verfahren über 
den Antrag veranlaßten Kosten der Wirtschaftsprüferkammer aufzuerlegen. 

§ 124 

Kostenpflicht des Verurteilten 

(1) 1Dem Wirtschaftsprüfer, der in dem berufsgerichtlichen Verfahren verurteilt wird, 
sind zugleich die in dem Verfahren entstandenen Kosten ganz oder teilweise aufzuerle-
gen. 2Dasselbe gilt, wenn das berufsgerichtliche Verfahren wegen Erlöschens, Rück-
nahme oder Widerrufs der Bestellung eingestellt wird und nach dem Ergebnis des bishe-
rigen Verfahrens die Verhängung einer berufsgerichtlichen Maßnahme gerechtfertigt 
gewesen wäre; zu den Kosten des berufsgerichtlichen Verfahrens gehören in diesem 
Fall auch diejenigen, die in einem anschließenden Verfahren zum Zwecke der Beweissi-
cherung (§§ 109, 110) entstehen. 3Wird das Verfahren nach § 103 Abs. 3 Nr. 2 einge-
stellt, kann das Gericht dem Wirtschaftsprüfer die in dem Verfahren entstandenen Kos-
ten ganz oder teilweise auferlegen, wenn es dies für angemessen erachtet. 

(2) 1Dem Wirtschaftsprüfer, der in dem berufsgerichtlichen Verfahren ein Rechtsmittel 
zurückgenommen oder ohne Erfolg eingelegt hat, sind zugleich die durch dieses Verfah-
ren entstandenen Kosten aufzuerlegen. 2Hatte das Rechtsmittel teilweise Erfolg, so 
kann dem Wirtschaftsprüfer ein angemessener Teil dieser Kosten auferlegt werden. 
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(3) Für die Kosten, die durch einen Antrag auf Wiederaufnahme des durch ein rechts-
kräftiges Urteil abgeschlossenen Verfahrens verursacht worden sind, ist Absatz 2 ent-
sprechend anzuwenden. 

§ 124a 

Kostenpflicht in dem Verfahren bei Anträgen auf 
berufsgerichtliche Entscheidung über die Rüge 

(1) 1Wird der Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung über die Rüge als unbegrün-
det zurückgewiesen, so ist § 124 Abs. 1 Satz 1 entsprechend anzuwenden. 2Stellt das 
Landgericht fest, daß die Rüge wegen der Verhängung einer berufsgerichtlichen Maß-
nahme unwirksam ist (§ 63a Abs. 5 Satz 2), oder hebt es den Rügebescheid gemäß § 
63a Abs. 3 Satz 2 auf, so kann es dem Wirtschaftsprüfer die in dem Verfahren entstan-
denen Kosten ganz oder teilweise auferlegen, wenn es dies für angemessen erachtet. 

(2) Nimmt der Wirtschaftsprüfer den Antrag auf berufsgerichtliche Entscheidung zurück 
oder wird der Antrag als unzulässig verworfen, so gilt § 124 Abs. 2 Satz 1 entsprechend. 

(3) Wird der Rügebescheid, den Fall des § 63a Abs. 3 Satz 2 ausgenommen, aufgeho-
ben oder wird die Unwirksamkeit der Rüge wegen eines Freispruchs des Wirtschaftsprü-
fers im berufsgerichtlichen Verfahren oder aus den Gründen des § 69 Abs. 2 Satz 2 
festgestellt (§ 63a Abs. 5 Satz 2), so sind die notwendigen Auslagen des Wirtschaftsprü-
fers der Wirtschaftsprüferkammer aufzuerlegen. 

§ 125 

Haftung der Wirtschaftsprüferkammer 

Kosten, die weder dem Wirtschaftsprüfer noch einem Dritten auferlegt oder von dem 
Wirtschaftsprüfer nicht eingezogen werden können, fallen der Wirtschaftsprüferkammer 
zur Last. 

§ 126 
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Vollstreckung der berufsgerichtlichen Maßnahmen und der Kosten 

(1) 1Die Ausschließung aus dem Beruf (§ 68 Abs. 1 Nr. 4) wird mit der Rechtskraft des 
Urteils wirksam. 2Der Verurteilte wird aufgrund einer beglaubigten Abschrift der Urteils-
formel, die mit der Bescheinigung der Rechtskraft versehen ist, im Berufsregister ge-
löscht. 

(2) Warnung und Verweis (§ 68 Abs. 1 Nr. 1 und 2) gelten mit der Rechtskraft des Ur-
teils als vollstreckt. 

(3) 1Die Vollstreckung der Geldbuße und die Beitreibung der Kosten werden nicht da-
durch gehindert, daß der Wirtschaftsprüfer nach rechtskräftigem Abschluß des Verfah-
rens aus dem Beruf ausgeschieden ist. 2Werden zusammen mit einer Geldbuße die 
Kosten des Verfahrens beigetrieben, so gelten auch für die Kosten die Vorschriften über 
die Vollstreckung der Geldbuße. 

§ 126a 

Tilgung 

(1) 1Eintragungen in den über den Wirtschaftsprüfer geführten Akten über eine War-
nung sind nach fünf, über einen Verweis oder eine Geldbuße nach zehn Jahren zu til-
gen. 2Die über diese berufsgerichtlichen Maßnahmen entstandenen Vorgänge sind aus 
den über den Wirtschaftsprüfer geführten Akten zu entfernen und zu vernichten. 3Nach 
Ablauf der Frist dürfen diese Maßnahmen bei weiteren berufsgerichtlichen Maßnahmen 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

(2) Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem die berufsgerichtliche Maßnahme unanfecht-
bar geworden ist. 

(3) Die Frist endet nicht, solange gegen den Wirtschaftsprüfer ein Strafverfahren, ein 
ehrengerichtliches oder berufsgerichtliches Verfahren oder ein Disziplinarverfahren 
schwebt, eine andere berufsgerichtliche Maßnahme berücksichtigt werden darf oder ein 
auf Geldbuße lautendes Urteil noch nicht vollstreckt ist. 
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(4) Nach Ablauf der Frist gilt der Wirtschaftsprüfer als von berufsgerichtlichen Maßnah-
men nicht betroffen. 

(5) 1Die Absätze 1 bis 4 gelten für Rügen des Vorstands der Wirtschaftsprüferkammer 
entsprechend. 2Die Frist beträgt fünf Jahre. 

(6) 1Eintragungen über strafgerichtliche Verurteilungen oder über andere Entscheidun-
gen in Verfahren wegen Straftaten, Ordnungswidrigkeiten oder der Verletzung von Be-
rufspflichten, die nicht zu einer berufsgerichtlichen Maßnahme oder Rüge geführt haben, 
sowie über Belehrungen der Wirtschaftsprüferkammer sind auf Antrag des Wirtschafts-
prüfers nach fünf Jahren zu tilgen. 2Absatz 1 Satz 2, Absätze 2 und 3 gelten entspre-
chend. 

Fünfter Abschnitt 

Anzuwendende Vorschriften 

§ 127 

Für die Berufsgerichtsbarkeit sind ergänzend das Gerichtsverfassungsgesetz, die 
Strafprozeßordnung und das Gerichtskostengesetz sinngemäß anzuwenden. 

Sechster Teil 

Vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften 

§ 128 

Berufszugehörigkeit und Berufsbezeichnung 

(1) 1Vereidigter Buchprüfer ist, wer nach den Vorschriften dieses Gesetzes als solcher 
anerkannt oder bestellt ist; wird ein vereidigter Buchprüfer zum Wirtschaftsprüfer be-
stellt, so erlischt die Bestellung als vereidigter Buchprüfer. 2Buchprüfungsgesellschaften 
sind die nach den Vorschriften dieses Gesetzes anerkannten Buchprüfungsgesellschaf-
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ten; wird eine Buchprüfungsgesellschaft als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft anerkannt, 
so erlischt die Anerkennung als Buchprüfungsgesellschaft. 

(2) 1Vereidigte Buchprüfer haben im beruflichen Verkehr die Berufsbezeichnung "verei-
digter Buchprüfer", Buchprüfungsgesellschaften die Bezeichnung "Buchprü-
fungsgesellschaft" zu führen. 2Frauen können die Berufsbezeichnung "vereidigte Buch-
prüferin" führen. 

(3) 1Vereidigte Buchprüfer und Buchprüfungsgesellschaften sind Mitglieder der 
Wirtschaftsprüferkammer. 2Im übrigen gilt § 58 Abs. 1 entsprechend. 

§ 129 

Inhalt der Tätigkeit 

(1) 1Vereidigte Buchprüfer haben die berufliche Aufgabe, Prüfungen auf dem Gebiete 
des betrieblichen Rechnungswesens, insbesondere Buch- und Bilanzprüfungen, durch-
zuführen. 2Sie können über das Ergebnis ihrer Prüfungen Prüfungsvermerke erteilen. 
3Zu den Prüfungsvermerken gehören auch Bestätigungen und Feststellungen, die verei-
digte Buchprüfer aufgrund gesetzlicher Vorschriften vornehmen. 4Zu den beruflichen 
Aufgaben des vereidigten Buchprüfers gehört es insbesondere, die Prüfung des Jahres-
abschlusses von mittelgroßen Gesellschaften mit beschränkter Haftung (§ 267 Abs. 2 
des Handelsgesetzbuchs) und Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a des 
Handelsgesetzbuchs nach § 316 Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs durchzuführen. 

(2) 1Vereidigte Buchprüfer sind befugt, ihre Auftraggeber in steuerlichen Angelegenhei-
ten nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften zu beraten und zu vertreten. 2In Ange-
legenheiten, die das Abgabenrecht fremder Staaten betreffen, sind sie zur geschäfts-
mäßigen Hilfe in Steuersachen befugt; die entsprechenden Befugnisse Dritter bleiben 
unberührt. 

(3) Vereidigte Buchprüfer sind weiter befugt: 
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1. unter Berufung auf ihren Berufseid auf den Gebieten des betrieblichen Rechnungs-
wesens als Sachverständige aufzutreten; 

2. in wirtschaftlichen Angelegenheiten zu beraten und fremde Interessen zu wahren; 

3. zur treuhänderischen Verwaltung. 

§ 130 

Anwendung von Vorschriften des Gesetzes 

(1) 1Auf vereidigte Buchprüfer finden § 1 Abs. 2 und § 3 sowie die Bestimmungen des 
Sechsten, Siebenten und Achten Abschnitts des Zweiten Teils und des Dritten und Fünf-
ten Teils entsprechende Anwendung. 2Im berufsgerichtlichen Verfahren gegen vereidig-
te Buchprüfer können vereidigte Buchprüfer und Wirtschaftsprüfer als Beisitzer berufen 
werden. 

(2) Auf Buchprüfungsgesellschaften finden § 1 Abs. 3 und § 3 sowie die Bestimmungen 
des Fünften, Sechsten, Siebenten und Achten Abschnitts des Zweiten Teils und des 
Dritten Teils entsprechende Anwendung, wobei die an vereidigte Buchprüfer und Buch-
prüfungsgesellschaften gestellten Anforderungen auch durch Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften erfüllt werden können. 

(3) 1Die §§ 57a bis 57g gelten für die Qualitätskontrolle bei vereidigten Buchprüfern in 
eigener Praxis und Buchprüfungsgesellschaften entsprechend. 2Prüfer für Qualitätskon-
trolle können auch vereidigte Buchprüfer oder Buchprüfungsgesellschaften sein. 3Für 
die Registrierung von vereidigten Buchprüfern oder Buchprüfungsgesellschaften gilt § 
57a Abs. 3 entsprechend. 

§ 131 

Zulassung zur Prüfung 

(1) Die Zulassung zur Prüfung nach § 131a ist zu erteilen, wenn der Bewerber 
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1. im Zeitpunkt der Antragstellung Steuerberater oder Rechtsanwalt ist und mindestens 
fünf Jahre den Beruf eines Steuerberaters, Steuerbevollmächtigten oder Rechtsan-
walts ausgeübt hat und 

2. wenigstens drei Jahre Prüfungstätigkeit oder eine Tätigkeit nach § 9 Abs. 1 Satz 2 
nachweist; eine Tätigkeit nach § 9 Abs. 3 kann bis zur Höchstdauer von einem Jahr 
auf die Prüfungstätigkeit angerechnet werden; § 9 Abs. 1 Satz 1, 3 und 4, Abs. 2, 4 
und 5 findet entsprechende Anwendung.  

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Prüfung kann frühestens am 1. Juli 1986 gestellt wer-
den. 

(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet die für die Wirtschaft zuständige obers-
te Landesbehörde. 

(4) 1Die §§ 7, 10, 10a und 11 sind entsprechend anzuwenden. 2§ 14a ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß die Gebühr für das Prüfungsverfahren 600 Euro beträgt. 3Tritt 
der Bewerber im Falle des § 131a Abs. 1 Satz 2 vor Beginn der mündlichen Prüfung 
zurück, so ist die Gebühr für das Prüfungsverfahren zur Hälfte zu erstatten. 

§ 131a 

Prüfung 

(1) Die Prüfung gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung.  

(2) 1Prüfungsgebiete sind Wirtschaftliches Prüfungswesen (Pflichtprüfung des Jahres-
abschlusses von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und von Personenhandels-
gesellschaften im Sinne des § 264a des Handelsgesetzbuchs), Betriebswirtschaft, Wirt-
schaftsrecht unter besonderer Berücksichtigung des Rechts der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung und der Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a des 
Handelsgesetzbuchs einschließlich des Berufsrechts der vereidigten Buchprüfer. 2Die 
schriftliche Prüfung besteht aus einer unter Aufsicht anzufertigenden Arbeit aus einem 
oder mehreren der in Satz 1 genannten Prüfungsgebiete. 
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(3) 1Die praktische Berufsarbeit des vereidigten Buchprüfers bei gesetzlich vorge-
schriebenen Abschlußprüfungen von Gesellschaften mit beschränkter Haftung und von 
Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a des Handelsgesetzbuchs ist in der 
Prüfung besonders zu berücksichtigen. 2Für die Aufsichtsarbeit stehen dem Bewerber 
vier bis sechs Stunden zur Verfügung. 3Die Dauer der mündlichen Prüfung soll für den 
einzelnen Bewerber eine Stunde nicht überschreiten. 4Die Prüfung kann zweimal wie-
derholt werden. 

(4) 1Die Prüfung wird vor dem nach § 12 Abs. 1 eingerichteten Prüfungsausschuß ab-
gelegt. 2Der Ausschuß setzt sich zusammen aus 
einem Vertreter der obersten Landesbehörde als Vorsitzer, 
einem Vertreter der Wirtschaft, einem Wirtschaftsprüfer, 
einem vereidigten Buchprüfer oder einem Wirtschaftsprüfer, der zugleich Steuerberater 
oder Rechtsanwalt ist. 
3Ein Mitglied des Ausschusses muß die Befähigung zum Richteramt haben. 

(5) § 14b gilt entsprechend. 

§ 131b 

Bestellung 

Auf die Bestellung der Personen, die die Prüfung nach § 131a bestanden haben, findet 
der Dritte und Achte Abschnitt des Zweiten Teils entsprechende Anwendung. 

§ 131c 

Delegationsermächtigung 

1Die oberste Landesbehörde kann die ihr nach den §§ 131 und 131a sowie der hierzu 
nach § 131d erlassenen Rechtsverordnung obliegenden Aufgaben auf eine andere öf-
fentliche Stelle übertragen und dabei vorsehen, daß auch Angehörige dieser Stelle als 
Vorsitzer des Prüfungsausschusses berufen werden und die Aufsicht über den Ge-
schäftsbetrieb führen. 2Hat die oberste Landesbehörde von ihrer Delegationsbefugnis 



- 95 - 

Gebrauch gemacht, hat die andere Stelle auch die sich aus den §§ 14a, 14b und 36a 
ergebenden Rechte und Pflichten. 

§ 131d 

Rechtsverordnung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz und dem Bundesministerium der Fi-
nanzen und mit Zustimmung des Bundesrates für die Prüfung nach § 131a Bestimmun-
gen zu erlassen über die Berufung der Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie über 
die Einzelheiten der Prüfung und des Prüfungsverfahrens, insbesondere über die in § 14 
bezeichneten Angelegenheiten. 

Siebenter Teil 

(weggefallen) 

 

Achter Teil 

Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigter Buchprüfer 

§ 131g  

Zulassung zur Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 

(1) Ein Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats der Europäischen Gemeinschaften oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum, der in einem Mitgliedstaat außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ein 
Diplom erlangt hat, aus dem hervorgeht, daß der Inhaber über die beruflichen Voraus-
setzungen verfügt, die für die unmittelbare Zulassung zur Pflichtprüfung von Jahresab-
schlüssen und anderer Rechnungsunterlagen im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 der Ach-
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ten Richtlinie des Rates vom 10. April 1984 auf Grund von Artikel 54 Abs. 3 Buchstabe g 
des Vertrages über die Zulassung der mit der Pflichtprüfung der Rechnungsunterlagen 
beauftragten Personen (84/253/EWG) - ABl. EG Nr. L 126 (1984), S.20 - in diesem Mit-
gliedstaat erforderlich sind, kann abweichend von den Vorschriften des Ersten und Zwei-
ten Abschnitts des Zweiten Teils als Wirtschaftsprüfer bestellt werden, wenn er eine 
Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer abgelegt hat. 

(2) 1Diplome im Sinne des Absatzes 1 sind Diplome, Prüfungszeugnisse oder sonstige 
Befähigungsnachweise im Sinne des Artikels 1 Buchstabe a der Richtlinie des Rates 
vom 21. Dezember 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch-
schuldiplome, die eine mindestens dreijährige Berufsausbildung abschließen 
(89/48/EWG) - ABl. EG Nr. L 19 (1989), S. 16 -. 2Ein Diplom auf Grund einer Ausbil-
dung, die nicht überwiegend in den Europäischen Gemeinschaften oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, stattgefun-
den hat, berechtigt zur Ablegung der Eignungsprüfung, wenn der Inhaber tatsächlich 
und rechtmäßig mindestens drei Jahre Berufserfahrung als gesetzlicher Abschlußprüfer 
hat und dies von dem Mitgliedstaat bescheinigt wird, der das Diplom ausgestellt oder 
anerkannt hat. 

(3) 1Über die Zulassung zur Eignungsprüfung entscheidet die für die Wirtschaft zustän-
dige oberste Landesbehörde. 2Der Antrag auf Zulassung ist an die oberste Landesbe-
hörde zu richten, in deren Bereich der Bewerber seine berufliche Niederlassung begrün-
den oder seine berufliche Tätigkeit aufnehmen will. 3Steht noch nicht fest, wo der Be-
werber seine berufliche Tätigkeit ausüben will, kann er den Antrag auf Zulassung an 
eine oberste Landesbehörde seiner Wahl richten. 4Mehrere Länder können durch Ver-
einbarung die Zuständigkeit einer obersten Landesbehörde begründen. 5Die Zuständig-
keit kann durch Vereinbarung auf die Zulassung zur Eignungsprüfung von Bewerbern 
aus einzelnen Herkunftsmitgliedstaaten beschränkt werden. 6§ 7 Abs. 2 und die §§ 13, 
13a finden entsprechende Anwendung. 7§ 14a ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß 
die Gebühr für das Prüfungsverfahren 650 Euro beträgt. 

§ 131h 

Eignungsprüfung als Wirtschaftsprüfer 
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(1) 1Zugelassene Bewerber legen die Eignungsprüfung vor dem Prüfungsausschuß ab, 
der bei der obersten Landesbehörde eingerichtet wird. 2§ 12 Abs. 1 Satz 2 ist entspre-
chend anzuwenden; die Zuständigkeit kann auf die Eignungsprüfung von Bewerbern 
aus einzelnen Herkunftsmitgliedstaaten beschränkt werden. 

(2) 1Die Eignungsprüfung ist eine ausschließlich die beruflichen Kenntnisse des Bewer-
bers betreffende Prüfung, mit der seine Fähigkeit, den Beruf eines Wirtschaftsprüfers in 
der Bundesrepublik Deutschland auszuüben, beurteilt werden soll. 2Die Eignungsprü-
fung muß dem Umstand Rechnung tragen, daß der Bewerber in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften über die beruflichen Voraussetzungen verfügt, die für die 
Zulassung zur Pflichtprüfung von Jahresabschlüssen und anderer Rechnungsunterlagen 
in diesem Mitgliedstaat erforderlich sind. 

(3) 1Die Prüfung gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. 2Sie wird 
in deutscher Sprache abgelegt. 3Prüfungsgebiete sind durch Rechtsverordnung näher 
zu bestimmende Bereiche des Wirtschaftlichen Prüfungswesens (rechtliche Vorschrif-
ten), des Wirtschaftsrechts, des Steuerrechts und das Berufsrecht der Wirtschaftsprüfer. 

(4) § 14b gilt entsprechend. 

§ 131i 

Zulassung zur Eignungsprüfung als vereidigter Buchprüfer 

1Ein Bewerber, der die Voraussetzungen des § 131g Abs. 1 und 2 erfüllt, kann abwei-
chend von den §§ 131, 131a als vereidigter Buchprüfer bestellt werden, wenn er die 
Eignungsprüfung als vereidigter Buchprüfer bestanden hat. 2§ 131g Abs. 3 ist entspre-
chend anzuwenden. 

§ 131j  

Eignungsprüfung als vereidigter Buchprüfer 

(1) 1Für die Eignungsprüfung als vereidigter Buchprüfer gilt § 131h Abs. 1 und 2 und 
Abs. 3 Satz 1 und 2 entsprechend. 2Prüfungsgebiete sind durch Rechtsverordnung nä-
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her zu bestimmende Bereiche des Wirtschaftlichen Prüfungswesens (rechtliche Vor-
schriften über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses von Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung), des Wirtschaftsrechts unter besonderer Berücksichtigung des 
Rechts der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, des Steuerrechts und das Berufs-
recht der vereidigten Buchprüfer. 3Ist der Bewerber als Steuerberater bestellt oder als 
Rechtsanwalt zugelassen, so entfällt auf Antrag die Prüfung im Steuerrecht.  

(2) § 14b gilt entsprechend. 

§ 131k 

Bestellung 

1Auf die Bestellung der Personen, die die Prüfung nach § 131h bestanden haben, als 
Wirtschaftsprüfer und auf die Bestellung der Personen, die die Prüfung nach § 131j be-
standen haben, als vereidigter Buchprüfer findet der Dritte Abschnitt des Zweiten Teils 
entsprechende Anwendung. 2§ 16 Abs. 1 und 2 findet mit der Maßgabe entsprechende 
Anwendung, daß die Bestellung auch dann versagt werden muß, wenn einer der Grün-
de des § 10 Abs. 1 vorliegt, und daß die Bestellung auch dann versagt werden kann, 
wenn der Grund des § 10 Abs. 2 vorliegt. 3 § 10a findet entsprechende Anwendung. 

§ 131l 

Rechtsverordnung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates für die Prüfungen nach den §§ 131h, 131j 
Bestimmungen zu erlassen über die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses und 
die Berufung seiner Mitglieder, die Einzelheiten der Prüfung und des Prüfungsverfah-
rens, insbesondere über die in § 14 bezeichneten Angelegenheiten, den Erlaß von Prü-
fungsleistungen, sowie die Zulassung zur Eignungsprüfung von Bewerbern, die die Vor-
aussetzung des Artikels 3 Buchstabe b der Richtlinie erfüllen. 

§ 131m 
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Bescheinigungen des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaats 

Soweit es für die Entscheidung über die Bestellung als Wirtschaftsprüfer oder vereidigter 
Buchprüfer der Vorlage oder Anforderung von 

1. Bescheinigungen oder Urkunden darüber, daß keine schwerwiegenden beruflichen 
Verfehlungen, Straftaten oder sonstige, die Eignung des Bewerbers für den Beruf 
des Wirtschaftsprüfers oder vereidigten Buchprüfers in Frage stellende Umstände 
bekannt sind, 

2. Bescheinigungen oder Urkunden darüber, daß sich der Bewerber nicht im Konkurs 
befindet, 

3. Bescheinigungen über die körperliche oder geistige Gesundheit, 

4.  Führungszeugnissen 

des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaats bedarf, genügt eine Bescheinigung oder Ur-
kunde im Sinne des Artikels 6 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 (§ 131g 
Abs. 2 Satz 1). 

§ 131n 

Delegationsermächtigung 

1Die oberste Landesbehörde kann die ihr nach den §§ 131g bis 131j und der hierzu 
nach § 131l erlassenen Rechtsverordnung obliegenden Aufgaben auf eine andere öf-
fentliche Stelle übertragen und dabei vorsehen, daß auch Angehörige dieser Stelle als 
Vorsitzer des Prüfungsausschusses berufen werden und die Aufsicht über den Ge-
schäftsbetrieb führen. 2Hat die oberste Landesbehörde von ihrer Delegationsbefugnis 
Gebrauch gemacht, hat die andere Stelle auch die sich aus den §§ 14a, 14b und 36a 
ergebenden Rechte und Pflichten. 

Neunter Teil 
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Straf- und Bußgeldvorschriften  

§ 132 

Verbot verwechselungsfähiger Berufsbezeichnungen 

(1) Die Führung der Berufsbezeichnung "Buchprüfer", "Bücherrevisor" oder 
"Wirtschaftstreuhänder" ist untersagt. 

(2) 1Ordnungswidrig handelt, wer eine der in Absatz 1 genannten Berufsbezeichnungen 
führt. 2Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro geahndet 
werden. 3Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist die Wirtschaftsprüferkammer. 

§ 133 

Schutz der Bezeichnung "Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" und 
"Buchprüfungsgesellschaft" 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer die Bezeichnung "Wirtschaftsprüfungsgesellschaft" 
oder "Buchprüfungsgesellschaft" oder eine einer solchen zum Verwechseln ähnliche 
Bezeichnung für die Gesellschaft gebraucht, obwohl diese nicht als solche anerkannt ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet wer-
den. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Wirtschaftsprüferkammer. 

§ 133a 

Unbefugte Verwertung fremder Betriebs- 
und Geschäftsgeheimnisse 
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(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entge-
gen § 57f Abs. 4 ein fremdes Geheimnis verwertet. 

(2) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

§ 133b 

Unbefugte Offenbarung fremder Betriebs- 
oder Geschäftsgeheimnisse 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen 
§ 57f Abs. 4 ein fremdes Geheimnis offenbart. 

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu 
bereichern oder einen anderen zu schädigen, ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder Geldstrafe. 

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. 

Zehnter Teil 

Übergangs- und Schlußvorschriften 

§ 134 

Fortgelten früherer Bestellungen und Anerkennungen 

(1) 1Wirtschaftsprüfer, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes nach den bisher gelten-
den Vorschriften bestellt sind, sind Wirtschaftsprüfer im Sinne dieses Gesetzes. 
2Vereidigte Buchprüfer (Bücherrevisoren), die nach den entsprechenden Vorschriften 
bestellt sind, sind vereidigte Buchprüfer im Sinne dieses Gesetzes. 3Als vereidigte 
Buchprüfer werden auch anerkannt die im Saarland nach dem 8. Mai 1945 von der In-
dustrie- und Handelskammer bestellten Buchprüfer und Buchsachverständigen. 
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(2) Absatz 1 gilt sinngemäß für die Anerkennung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
und Buchprüfungsgesellschaften. 

§ 134a  

Übergangsregelung  

(1) 1Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer, die am 31. Dezember 1989 bestellt 
sind, behalten ihre Bestellung, auch wenn sie die Voraussetzungen der am 1. Januar 
1990 in Kraft tretenden Vorschriften des Artikels 6 des Bilanzrichtlinien-Gesetzes vom 
19. Dezember 1985 (BGBl. I S. 2355) nicht erfüllen. 2Entsprechendes gilt für Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften, die am 31. Dezember 
1989 anerkannt sind. 3Die Anerkennung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und einer 
Buchprüfungsgesellschaft ist jedoch zu widerrufen, wenn sie nach dem 31. Dezember 
1994 die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 und 3 in der ab 1. Januar 1990 geltenden 
Fassung nicht erfüllt. 

(2) 1Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften, die im Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Artikels 6 Nr. 6 Buchstabe b des Bilanzrichtlinien-Gesetzes 
anerkannt sind, bleiben anerkannt. 2Die Anerkennung einer solchen Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft oder Buchprüfungsgesellschaft ist von der Wirtschaftsprüferkammer 
zu widerrufen, wenn nach dem 31. Dezember 1987 bei der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft oder Buchprüfungsgesellschaft der Bestand der Gesellschafter oder das Verhält-
nis ihrer Beteiligungen oder Stimmrechte durch Rechtsgeschäft oder aufgrund Erbfalls 
verändert und dabei § 28 Abs. 4 nicht beachtet wird. 3§ 34 Abs. 1 Nr. 2 ist entsprechend 
anzuwenden. 

(3) 1Abweichend von den Vorschriften des Ersten und Zweiten Abschnitts des Zweiten 
Teils können Bewerber als Wirtschaftsprüfer nach diesem Gesetz bestellt werden, die 
nach einem postgradualen Studium vor dem Tage des Wirksamwerdens des Beitritts in 
dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet die Berechtigung erworben 
haben, die Berufsbezeichnung "Wirtschaftsprüfer" zu führen, wenn sie die in Satz 3 vor-
gesehene Eignungsprüfung oder eine dieser entsprechende Prüfung in dem in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Gebiet bestanden haben. 2§ 7 Abs. 2, §§ 10, 10a, 
11, 12 Abs. 1 und § 131g Abs. 3 Satz 1 bis 4 sind entsprechend anzuwenden; § 14 a ist 
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mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Gebühr für das Prüfungsverfahren 600 Euro 
beträgt. 3Die Prüfung wird schriftlich und mündlich abgenommen und ist eine aus-
schließlich die beruflichen Kenntnisse des Bewerbers betreffende Prüfung, mit der seine 
Fähigkeit, den Beruf eines Wirtschaftsprüfers auszuüben, beurteilt werden soll. 4Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Bestimmungen zu erlassen über die Zu-
sammensetzung des Prüfungsausschusses und die Berufung seiner Mitglieder sowie 
die Einzelheiten der Prüfung und des Prüfungsverfahrens, insbesondere über die in § 14 
bezeichneten Angelegenheiten. 5Auf die Bestellung der Personen, die die Prüfung nach 
Satz 3 bestanden haben, findet der Dritte Abschnitt des Zweiten Teils Anwendung. 6Der 
Antrag auf Zulassung zur Prüfung kann nur bis zum Ablauf des 31. Dezember 2002 ge-
stellt werden. 

(4) § 14b gilt entsprechend. 

§ 135 

Übergangsregelung  
für die §§ 14a, 131 Abs. 4 Satz 2, 

§ 131g Abs.3 Satz 7,§ 134a Abs. 5 Satz 2∗ 

 

Die §§ 14a, 131 Abs. 4 Satz 2, § 131g Abs.3 Satz 7, § 134a Abs.5 Satz 2 sind in der am 
1. Januar 2001 geltenden Fassung anzuwenden, sofern der erste Prüfungsabschnitt 
nach Inkrafttreten des Gesetzes abgelegt wird. 

§ 136 

Übergangsregelung für § 57a 

(1) 1§ 57a Abs. 1 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, daß die erste Qualitätskontrolle eines 
Wirtschaftsprüfers in eigener Praxis oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft spätes-
tens bis zum Ablauf des 31. Dezember 2005 durchgeführt worden sein muß. 2Führt der 

                                            
∗ § 134a Abs. 5 WPO ist nach dem WPOÄG vom 19. Dezember 2000 nunmehr § 134a Abs. 3 WPO. Ge-
meint ist also § 134a Abs. 3 WPO. 
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Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis oder die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die gesetz-
liche Abschlußprüfung einer Aktiengesellschaft durch, die Aktien mit amtlicher Notierung 
ausgegeben hat, muß die erste Qualitätskontrolle spätestens bis zum 31. Dezember 
2002 durchgeführt worden sein. 

(2) § 57a Abs. 3 Satz 3 gilt mit der Maßgabe, daß bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2002 ein Wirtschaftsprüfer in eigener Praxis oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
auch dann registriert werden kann, wenn noch keine Qualitätskontrolle durchgeführt 
wurde; die Registrierung ist in diesem Falle bis zum 31. Dezember 2005 zu befristen. 

§ 136a 

Übergangsregelung für die §§ 54 und 54a 

Für die Mindestversicherungssumme sowie die vertragliche Begrenzung von Ersatzan-
sprüchen ist § 323 Abs. 2 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs vom 1. Januar 2002 an in der 
Fassung des Euro-Bilanzgesetzes vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3414) anzuwen-
den. 

§ 137 

Regelung der Ausbildung des Berufsnachwuchses 

1Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Vorschriften über die Regelung der 
Ausbildung des Berufsnachwuchses zu erlassen. 2Dabei kann vorgeschrieben werden, 
daß Wirtschaftsprüfer, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, genossenschaftliche Prü-
fungsverbände, Sparkassen- und Giroverbände und überörtliche Prüfungseinrichtungen 
für öffentliche Körperschaften, Bewerber zu Ausbildungszwecken beschäftigen. 

§ 137a 

Anpassung der Höhe der Gebühren 
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(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Höhe der in den § 14a Abs. 1 
und 2, § 23 Abs. 2 Satz 3, § 131 Abs. 4 Satz 2, § 131g Abs. 3 Satz 7 und § 134a Abs. 3 
Satz 2∗ geregelten Gebühren abweichend von diesem Gesetz festzulegen, soweit dies 
zur Deckung des mit den Amtshandlungen, Prüfungen oder Untersuchungen verbunde-
nen Personal- und Sachaufwandes erforderlich ist; bei begünstigenden Amtshandlungen 
ist daneben die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen für den 
Gebührenschuldner angemessen zu berücksichtigen. 

(2) 1Für die Bemessung der Gebührenhöhe ist das zum Fälligkeitszeitpunkt geltende 
Recht maßgebend. 2Bei Gebühren, die mit der Antragstellung zu entrichten sind, bemißt 
sich deren Höhe nach dem bei der Antragstellung geltenden Recht. 

§ 138 

Behandlung schwebender Anträge und Verfahren 

1Anträge und Verfahren, die am 1. Januar 2002 noch nicht entschieden sind und deren 
Zuständigkeit mit diesem Gesetz von den obersten Landesbehörden auf die Wirt-
schaftsprüferkammer übergehen würde, verbleiben bis zu ihrer Entscheidung in der Zu-
ständigkeit der obersten Landesbehörden. 2Die Vorgänge sind nach der Entscheidung 
der Wirtschaftsprüferkammer zuzuleiten. 

§ 139 

(weggefallen) 

§ 139a 

(weggefallen) 

§ 139b 

                                            
∗ § 134a Abs. 5 WPO ist nach dem WPOÄG vom 19. Dezember 2000 nunmehr § 134a Abs. 3 WPO. Ge-
meint ist also § 134a Abs. 3 WPO. 
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Übergangsregelung für § 131a 

§ 131a Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 in der vom 9. März 2000 an geltenden Fassung 
ist erstmals auf eine Prüfung anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 2000 stattfindet. 

§ 140 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg wird ermächtigt, die Vorschriften dieses 
Gesetzes über die Zuständigkeit der Behörden dem besonderen Verwaltungsaufbau in 
Hamburg anzupassen. 

§ 141  

Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am ersten Kalendertage des vierten auf seine Verkündigung fol-
genden Kalendermonats in Kraft. 

(2) Die §§ 14, 48, 54, 131 Abs. 4 treten am Tage der Verkündigung in Kraft. 
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